
Änderungen der Pflegeversicherung

Grünes Licht für Reform 
Fast vier Jahre hatte die Koalition Zeit für eine große Pflege-

reform: Sie bleibt aus. Auf den letzten Metern werden aber 

die Heimbewohner etwas entlastet und Tariflöhne gesetz-

lich verankert. Kritiker bezweifeln, dass die Reform wirkt.

Berlin // Nach langem Ringen und be-
gleitet von Kritik hat das Bundeskabi-
nett am 2. Juni in Berlin die Pflegere-
form von Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) auf den Weg ge-
bracht. Kern sind eine bessere Entloh-
nung von Altenpflegekräften und Zu-
schläge für Heimbewohner, um ihre 
hohen Zuzahlungen zu mindern. So-
zialverbände, Kommunen und Ver.di 
bezweifelten die Wirksamkeit der Re-
form. Die privaten Pflegeanbieter se-
hen die Existenz ihrer Unternehmen 
gefährdet. Der Bundestag soll die Än-
derungen bis Ende Juni beschließen. 
Nach der Vorlage von Spahn sollen 

von September 2022 an nur noch sol-
che Einrichtungen mit der Pflegekasse 
abrechnen können, die Tariflöhne oder 
Löhne mindestens in gleicher Höhe 
bezahlen. Der CDU-Politiker sagte, 
das werde „eine Spirale nach oben“ in 
Gang setzen. Er verwies darauf, dass 
von den rund 1,2 Millionen Pflege-
kräften nur etwa die Hälfte nach Ta-
rif entlohnt würden. Die Vorgaben zur 
Tarifbindung würden sich insbeson-
dere im Osten Deutschlands positiv 
auswirken. Um mit den Mehrkosten 
nicht die Heimbewohner noch stärker 
zu belasten, sollen sie einen Zuschuss 
zu ihrem Eigenanteil für die Pflege 

bekommen. Er steigt mit der Dauer 
des Heimaufenthalts von fünf Prozent 
im ersten Jahr auf 70 Prozent ab dem 
vierten Jahr. Spahn wies Zweifel an 
der Finanzierung der Reform zurück. 
„Wir haben eine saubere Gegenfinan-
zierung ohne Defizite“, sagt er nach 
dem Kabinettsbeschluss. Die Pflege-
versicherung soll von 2022 an jährlich 
einen Bundeszuschuss von einer Mil-
liarde Euro erhalten und weitere 400 
Millionen Euro durch eine Erhöhung 
des Beitragszuschlags für Kinderlose 
um 0,1 Prozentpunkte. Gleichwohl 
steuert die Pflegeversicherung nach 
Einschätzung des GKV-Spitzenver-
bandes in diesem Jahr auf ein Milliar-
den-Defizit zu.

An der Reform gibt es weiter 
viel Kritik. Die Kommunalverbände 
zeigten sich skeptisch. Der Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Städ-
tetags, Helmut Dedy, sagte dem 

Redaktionsnetzwerk Deutschland, die 
Städte unterstützten höhere Löhne in 
der Pflege. Er habe aber „Zweifel, dass 
es gelingt, die Pflegebedürftigen zu 
entlasten“. Dazu fielen die Zuschüsse 
an die Heimbewohner zu gering aus. 
Ähnlich äußerte sich der Landkreis-
tag. Die Kommunen kommen mit der 
Sozialhilfe für Pflegebedürftige auf, 
wenn deren Rente nicht reicht, um 
den Heimplatz zu bezahlen.

Die privaten Pflegeanbieter spra-
chen von einem „schwarzen Tag für 
die private Altenpflege“. Die Regie-
rung schnüre den Betrieben die Luft 
ab, wenn sie Tariflöhne vorschreibe, 
ohne das unternehmerische Risiko zu 
vergüten. Die Dienstleistungsgewerk-
schaft Verdi hält die Lohnregelungen 
hingegen für missbrauchsanfällig und 
fürchtet Dumping-Tarifverträge.

 e Mehr zum Thema auf Seite 2-3
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Architektur Sobald räumliche Pflege- und 
Wohnangebote kombiniert werden, gilt es 
auch städtebauliche, architektonische und 
gestalterische Qualitätsmerkmale zu be-
denken. 

SEITE 11 // AMBULANTE DIENSTE

Reform II Pflegekräfte können künftig 
Hilfsmittel verordnen und eigenständige 
Entscheidungen in der häuslichen Pflege 
treffen. Andreas Heiber sieht darin keine 
wirkliche Aufwertung.

SEITE 2 // THEMA DER WOCHE

Reform I Bei eingehender Betrachtung der Re-
form-Inhalte wirkt es ein bisschen so, als ob 
dem politischen Last-Minute-Kompromiss zu 
viel geopfert wurde. Eine Detailanalyse von Kip 
Sloane (Foto).
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// Wir müssten min-
destens 500 Euro mehr 
Grundgehalt für die Pfle-
gekräfte realisieren. //
Linken-Fraktionsvize Gesine Lötzsch 
forderte im Deutschlandfunk einen 
festen Betrag, der zusätzlich auf die 
tariflichen Lohnerhöhungen kom-
men müsse.
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Corona-Schnelltests

Keine Erstattung 
mehr für Tests?
Essen // Werden bestimmte Tests 
und Durchführungen von Corona-
Tests nicht mehr erstattungsfähig 
sein? Darauf weist der Bundesver-
band Ambulante Dienste und Stati-
onäre Einrichtungen (bad) hin und 
beruft sich auf eine Anpassung eines 
FAQ-Papiers des GKV-Spitzenver-
bandes. Demnach sollen bestimmte 
Test-Kits und bestimmte Durchfüh-
rungen nicht mehr erstattungsfä-
hig sein.

„Mit großer Sorge nehmen wir 
daher nunmehr die Verlautbarun-
gen des GKV-Spitzenverbandes zur 
Kenntnis, wonach die Kostener-
stattung für die Durchführung der-
artiger ‚Eigentestungen von Pfle-
gekräften‘ und sogar bereits die 
Verwendung von Test-Kits, die nach 
Herstellerangaben nicht ausschließ-
lich durch Dritte durchzuführen sind, 
nicht möglich sein soll“, ergänzt An-
drea Kapp, Bundesgeschäftsführe-
rin des bad. „Es ist nicht hinnehm-
bar, dass der GKV die Refinanzierung 
nachträglich und einseitig zu Lasten 
der Pflegeeinrichtungen abändert 
und somit versucht, die Refinanzie-
rung häufig bereits entstandener 
Kosten zu verhindern. Hierbei ver-
kennt der GKV-Spitzenverband, dass 
den Pflegeeinrichtungen auch bei Ei-
gentestungen durch die Pflegekräfte 
Personalkosten entstehen, die zu er-
statten sind. Zudem verkennt der 
GKV-Spitzenverband anscheinend, 
dass die Pflegeeinrichtungen im Ver-
trauen auf die Bundes-Testverord-
nung und vielfache Aussagen von 
Landespflegekassen bereits zuge-
lassene Schnelltests für die nächsten 
Wochen beschafft haben, für deren 
Durchführung es nun keine Refinan-
zierung mehr geben soll“, erläutert 
Kapp. 

Der bad fordert eine schnelle 
Klarstellung des GKV SV, dass jede 
PoC-Testung, bei der einem Pflege-
unternehmen tatsächliche Kosten 
entstehen und bei der offiziell ge-
listete Schnelltests zur Anwendung 
kommen, erstattungsfähig ist. (ck)

Baden-Württemberg

Nach den Landtagswahlen: Pflegekammer soll laut Koalitionsvertrag kommen
Stuttgart // Während in Niedersach-
sen die Pflegekammer derzeit abge-
wickelt wird und auch in Schles-
wig-Holstein sich die Mehrheit der 
Pflegekräfte gegen die Pflegeberu-
fekammer entschieden hat (wir be-
richteten), hat die grün-schwarze 
Landesregierung von Baden-Würt-
temberg das Thema in den Koaliti-
onsvertrag mit aufgenommen. Im 

„Erneuerungsvertrag für Baden-
Württemberg“, der Anfang Mai von 
den Grünen und der CDU vorgestellt 
wurde, heißt es: „In der 16. Legisla-
turperiode haben wir die Grundla-
gen für eine Pflegekammer in Ba-
den-Württemberg geschaffen. Wir 
werden uns in der 17. Legislaturpe-
riode mit Nachdruck dafür einsetz-
ten, mit der Einführung der Pflege-

kammer die Selbstverwaltung der 
Pflegekräfte und das Berufsbild ins-
gesamt zu stärken. Gleichzeitig wer-
den wir das Recht der Beschäftigten 
zur selbstbestimmten gewerkschaft-
lichen Interessenvertretung un-
terstützen, um gute Tarifverträge 
zu ermöglichen.“

Die Vorsitzende des Landespflege-
rats Baden-Württemberg und Vorsit-

zende des Regionalverbands Südwest 
des Deutschen Berufsverbands für 
Pflegeberufe (DBfK), Andrea Kiefer, 
sagte in einem Pressegespräch, man 
werde das Gespräch mit den gesund-
heitspolitisch Verantwortlichen zeit-
nah suchen. Das Gesetz zur Kammer-
gründung könne 2022 verabschiedet 
werden, die Gründung selbst sei 2024 
umsetzbar. (ck)
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Änderungsantrag 2:
Änderungen des SGB XIÄnderungsantrag 1:

Änderungen des SGB V

Änderungsantrag 2:
Änderungen des PflBG

Tarifpflicht
Verpflichtung zur Tarifzahlung als Zugangs-
vorraussetzung für die Abrechnung von
Leistungen der Pflegeversicherung

Personalbemessung
Einführung eines neuen 
Personalbemessungsverfahrens zur 
Mehrpersonalisierung und Anpassung 
des Qualifikationsmix

Eigenanteilsreduktion
Prozentuale Verringerung des 
pflegebedingten Eigenanteils 
nach Aufenthaltsdauer

Stärkung der KZP
Erarbeitung einer Bundesempfehlung 
für die Stärkung der KZP

SGB V
Versorgungsverantwortung von Pflegefachpersonen, 

Kostenbeteilligung GKV Behandlungspflege, 
Übergangspflege im Krankenhaus

Modellprojekte
Verpflichtende Durchführung von 

Modellvorhaben nach § 64d SGB V

Sonstige Regelungen
Erhöhung der Leistungsbeiträge 

ambulant (+5%) und der KZP (+10%). 
Verordnungskompetenz von Fachkräften

und Gegenfinanzierung der Reform.

Kernbestandteile der aktuellen Pflegereform

Kernbestand-
teile der

Änderungs-
anträge zum

GVWG



2   //   CAR Ekonkret

THEMA DER WOCHE

AUSGABE 24  //  11.6.2021

(Teil-)Reform der Pflegeversicherung

Die Spahnsche (T)Eilreform
Bei eingehender Betrachtung der Reform-Inhalte wirkt es 

ein bisschen so, als ob dem politischen Last-Minute-Kom-

promiss zu viel geopfert wurde. Die nun vorgelegten Maß-

nahmen werden die Branche auf Jahre beschäftigen.  

Von Kip Sloane

Eine möglichst günstige Reform für 
den Staatshaushalt und zur Scho-
nung der allgemeinen Abgabenlast, 
die aber trotzdem eine Verbesserung 
für die Pflegenden beinhalten soll, 
funktioniert nur, wenn es auf Kos-
ten anderer geht. Das werden nun 
die Pflegebedürftigen sein, die den 
Großteil der steigenden Personalkos-
ten werden stemmen müssen und Sie 
als Träger, die mit der Ausblendung 
der unternehmerischen Risiken und 
Wagnisse bei gleichzeitiger Verschär-
fung der Nachweispflichten vor ei-
ner wirtschaftlich noch ungewisse-
ren Zukunft stehen. 

Um allerdings nicht das Posi-
tive aus den Augen zu verlieren, 
hat die Branche in den letzten Jah-
ren eins unter Beweis gestellt: ihre 
Expertise, mit halbfertigen Refor-
men gut zurechtzukommen. Die 
nun vorgelegte wird uns definitiv 
noch über einige Jahre hinweg be-
schäftigen. Die Kernbestandteile 
der Pflegereform lassen sich zu sie-
ben besonders management-rele-
vanten Themen zusammenfassen. 

1. Tarifpflicht
Ab dem 30.9.2022 stellt die tarifliche 
Bezahlung die Voraussetzung für den 
Abschluss von Versorgungsverträgen 
dar. Auch bereits bestehende Versor-
gungsverträge müssen dann diese An-
forderungen erfüllen. Es muss zwar 
nicht zwangsläufig ein Tarifvertrag 
(oder kirchliche Arbeitsrechtsrege-
lung) eingeführt werden, aber es muss 
nachgewiesen werden, dass die Höhe 
der Entlohnung nicht die eines eröff-
neten Tarifvertrages unterschreitet 

oder eines Tarifvertrags, den mindes-
tens eine weitere Einrichtung in der 
Region anwendet. Gleichzeitig wird 
zukünftig das Nicht-Abschließen von 
anerkannten Tarifverträgen zu in-
direkten Nachteilen führen, da hier-
durch der Verwaltungs- und Leitungs-
aufwand zur Darlegung der gezahlten 
Entgelte sowie vor allem auch für die 
Argumentation der Sachgerechtigkeit 
der gezahlten Entgelte ( max. +10 % im 
regionalen) deutlich ansteigen wird.

Die Details zu den Nachweis- 
und Prüfverfahren sollen bis zum 
30.9.2021 bzw. 1.9.2022 vom Spit-
zenverband Bund der Pflegekassen 
erarbeitet werden. Bereits jetzt ist 
aus den Begründungstexten ersicht-
lich, dass mit einer erheblichen Ver-
schärfung der Nachweis- und Offen-
legungspflichten zu rechnen ist (siehe 
hierzu § 83 Abs. 7). Die gesamten Ent-
geltstrukturen werden deutlich trans-
parenter und für die Kostenträger je-
derzeit prüfbar. Gleichzeitig bleibt es 
jedoch vollkommen offen, wo zukünf-
tig Wagnis und Risikoaufschläge ab-
gebildet werden können, die in Er-
mangelung an Alternativen in der 
Vergangenheit häufig in den Perso-
nalkosten untergebracht wurden.

2. Personalbemessung
Mit der Teilreform wird erstmals ein 
bundeseinheitlicher Personalschlüs-
sel definiert, der dann auf Landes-
ebene in die Ausgestaltung neuer 
Rahmenverträge als Orientierungs-
wert und Entwicklungsziel einfließen 
soll. Somit bleibt auch zukünftig beim 
neuen Personalbemessungsverfah-
ren eine bundeslandabhängige Um-
setzung in Rahmenverträgen. Hierfür 
erhalten die Bundesländer den Auf-

trag, die Rahmenverträge zu über-
arbeiten und die zentralen Erkennt-
nisse aus dem Rothgang-Gutachten 
zur Mehrpersonalisierung in der sta-
tionären Pflege mit einem veränder-
ten Fachlichkeitsmix bei der Neu-
verhandlung der länderspezifischen 
Personalschlüssel aufzugreifen. Als 
zentrale Neuerung gilt hier die zu-
künftige Dreiteilung im Fachlich-
keitsmix mit jeweils eigenem Per-
sonalschlüssel: Hilfskräfte ohne 
anerkannte Ausbildung, einjährige 
Hilfskräfte und Fachkräfte. 

Einrichtungen haben ab Juli 
2023 darüber hinaus die Möglich-
keit, sich auf die bundeseinheitli-
chen Personalschlüssel zu berufen 
und in den Verhandlungen als Ma-
ximalwert durchsetzen. Die neuen 
Personalschlüssel werden sämt-
liche anderen zusätzlichen Perso-
nalbestandteile ablösen (bis auf 
Betreuungskräfte), sodass die Perso-
nalsteuerung insgesamt ab spätes-
tens Mitte 2023 wieder einfacher wird.  

3. Reduktion der Eigenanteile
Ab dem 1.1.2022 sollen die pflegebe-
dingten Eigenanteile prozentual nach 
Aufenthaltsdauer verringert werden. 
Das bedeutet, dass bis einschließlich 
zwölf Monate Leistungsbezug gemäß 
§ 43 SGB XI (vollstationäre Pflege) 5 % 
Leistungszuschlag gezahlt wird, bei 
mehr als 12 Monaten 25 %, bei mehr 
als 24 Monaten 45 % und bei mehr als 
36 Monaten 70 %. Es erfolgt demnach 
wie schon im Arbeitsentwurf abseh-
bar eine prozentuale Verringerung, 
die jedoch deutlich geringer ausfällt, 
als zunächst erhofft. Neben dieser Re-
duktion des pflegebedingten Eigen-
anteils bleibt lediglich der pauschale 
Behandlungspflegezuschuss erhalten 
(siehe 6.). Die ursprünglich geplante 
Erhöhung und Dynamisierung der 
Leistungsbeträge ist genauso wenig 
enthalten wie die monatliche Ver-
ringerung der Investitionskosten um 
100 Euro.

4. Stärkung der Kurzzeitpflege (KZP)
Innerhalb von neun Monaten ab In-
krafttreten des Gesetzes (Q1/2022) 
sollen auf Bundesebene Empfehlun-
gen für die Ausgestaltung der KZP 
Rahmenverträge entwickelt wer-
den. Diese gelten bis zum finalen 
Abschluss der Rahmenverträge in 
den Bundesländern. Im Detail sol-
len Empfehlungen zu einer realis-
tisch erreichbaren Auslastungsquote 
(niedriger als heute), der Personal-
ausstattung (mehr als heute) sowie 
den Details der Entgeltermittlung 
(Prüfung, ob pauschale Vergütung 
sinnvoll ist) erarbeitet werden.  

5. Sonstige Regelungen
Es wird die Verordnungskompetenz 
von Pflegefachkräften eingeführt, um 
Pflegehilfsmittel oder Hilfsmittel ver-
ordnen zu können, die ambulanten 
Leistungsbeträge werden einmalig um 
5 % erhöht und die der Kurzzeitpflege 
um 10 %. Darüber hinaus wird die 
Grundlage für die Durchsetzung tarif-
licher Bezahlung im ambulanten Ver-
handlungsgeschehen geschaffen. Zu-
dem wird die Gegenfinanzierung der 
Reform durch eine Anhebung der Pfle-
geversicherungsbeiträge für Kinder-
lose sowie Steuerzuschüsse geregelt. 

6. Relevante Änderungen im SGB V
Zum einen soll eine Stärkung der Ver-
sorgungsverantwortung von Pfle-
gefachpersonen erfolgen sowie eine 
Erprobung von Modellen zur Heilkun-
deübertragung auf Pflegefachkräfte 
umgesetzt werden. Darüber hinaus 
findet sich die pauschale Beteiligung 
der GKV an den Kosten der medizini-
schen Behandlungspflege in der voll-
stationären Pflege im Umfang von 640 
Millionen Euro wieder. Zum anderen 
wird ein neuer Leistungsanspruch für 
die Übergangspflege im Krankenhaus 
definiert: eine maximal zehntägige 
Nachfolge-Versorgung im Kranken-
haus (nachrangig zu den herkömmli-
chen Pflege-Leistungen).

7. Relevante Änderungen im PflBG
Um die Versorgungsverantwortung 
von Pflegefachpersonen zu stärken, 
sollen verpflichtende Modellvorhaben 
zur Vermittlung erweiterter Kompe-
tenzen zur Ausübung heilkundlicher 
Tätigkeiten durchgeführt werden.

Was muss jetzt getan werden?

Im ersten Schritt sollten Sie für sich 
abwägen, welche der Änderungen 
Sie besonders treffen wird. Je nach 
Trägerschaft, aktueller Personalsitu-
ation, aktuellem Angebotsportfolio 
und wirtschaftlicher Situation kann 
diese Analyse zu sehr unterschiedli-
chen Ergebnissen führen. Übergeord-
net lassen sich aber vor allem die zen-
tralen Herausforderungen im Bereich 
des Personals und der Wirtschaftlich-
keit in den Vordergrund stellen. 

Mit der Tarifpflicht und den erst 
auf den zweiten Blick erkennbaren 
Nachweis- und Offenlegungspflich-
ten werden viele Organisationen neu 
bewerten müssen, wie zukünftig die 
Wirtschaftlichkeit gesichert werden 
kann. Es wird mehr denn je auf sorg-
fältig vorbereitete und konstruktiv 
streitbare Entgeltverhandlungen hin-
auslaufen, in denen auch die notwen-
digen Risiko- und Wagnis-Aufschläge 
eine Berücksichtigung finden müssen.

Zudem stehen Sie in den nächsten 
Jahren vor der Herausforderung, eine 
neue Arbeitsorganisation zu entwi-
ckeln und weiterhin das notwendige 
Personal zu gewinnen und zu entwi-
ckeln. Abschließend lässt sich fest-
halten, dass auch die nächsten Jahre 
von der weiterhin extrem hohen Ver-
änderungsgeschwindigkeit externer 
Anforderungen geprägt sein werden. 
Je klarer Sie erkennen können, wel-
che der Risiken und Chancen für Sie 
besonders relevant sind, desto zu-
kunftssicherer wird Ihre Organisation.

 e Der Autor ist Seniorberater bei 
rosenbaum nagy.
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Eva-Maria Güthoff, VKAD: „Alles 
sah zunächst nach einem geord-
neten Verfahren aus. Das Eck-
punktepapier aus dem BMG kam 
im November, danach war genug 
Zeit, eine umfassende Pflegere-
form mit ausreichend Gelegenheit 
zur Stellungnahme und Nachjus-
tierung auf den Weg zu bringen. 
Nun müssen wir feststellen, dass 
die Chance für eine Pflegere-
form in dieser Legislatur verpasst 
wurde. Wir fordern Verbesserun-
gen für die Mitarbeitenden in der 
Pflege, die Pflegebedürftigen und 
die Angehörigen. Was jetzt dem 
Bundestag zur Entscheidung vor-
gelegt wurde, sind nur noch Frag-
mente dessen, was einst eine 
Pflegereform werden sollte.“
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Kordula Schulz-Asche, Grüne: 
„Was die jetzige Bundesregierung 
als Änderungsanträge zu einem 
Aller-Welt-Gesetz vorlegt, ist keine 
Pflegereform und lässt die Schul-
denuhr bei den pflegebedürftigen 
Menschen immer schneller ticken. 
Vielmehr deutet alles darauf hin, 
dass die Bundesregierung nicht in 
der Lage ist, die Probleme in der 
Pflege zu lösen, sondern ihre Ver-
säumnisse die künftige Bundes-
regierung vor eine horrende He-
rausforderung gleich zu Beginn 
der neuen Legislaturperiode stel-
len wird. Wir wollen die Eigenan-
teile sofort senken und dauerhaft 
deckeln, um die pflegebedürfti-
gen Menschen und ihre Familien 
zu entlasten.“
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Andreas Westerfellhaus, Pflege-
bevollmächtigter: „Kein Träger 
in der Langzeitpflege wird mehr 
Tariflöhne verweigern können. Be-
zahlung nach Tarif – das ist Aner-
kennung für die wertvolle Arbeit, 
die Pflegekräfte täglich leisten. Al-
lerdings kann der Gesetzgeber nur 
den Rahmen vorgeben. Was faire 
Gehälter sind, legen die Sozialpart-
ner vor Ort fest.“ Westerfellhaus 
begrüßt die längst überfällige 
Kompetenzerweiterung für Pfle-
gekräfte: „Sie können endlich ei-
genständig das tun, wofür sie qua-
lifiziert sind. Die Maßnahmen für 
mehr Verantwortung werten den 
Pflegeberuf auf und verbessern die 
Versorgung chronisch kranker und 
pflegebedürftiger Menschen.“
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Wilfried Wesemann, Devap: „Wir 
haben viel erwartet von der lange 
angekündigten Pflegereform und 
wurden enttäuscht. Die „Ände-
rungsanträge“ regeln nur kleine 
Teile der längst überfälligen um-
fassenden Pflegereform und grei-
fen insgesamt viel zu kurz. Wir 
haben umsetzbare Vorschläge ein-
gebracht, uns als Gesprächspart-
ner angeboten. Und – was noch 
schwerer wiegt – wir haben unse-
ren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie den Menschen, die 
von uns gepflegt und betreut wer-
den, und ihren Angehörigen Mut 
gemacht, dass sich in dieser Legis-
laturperiode für die Pflege grund-
sätzlich finanziell wie strukturell 
etwas ändert.“
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Bernhard Schneider, Evangelische 
Heimstiftung: „Eine echte Reform 
der Pflegeversicherung ist erst 
einmal vom Tisch. Denn das, was 
diese Woche im Eilverfahren poli-
tisch durchgesetzt wurde, ist eine 
weitere Pflegebaustelle, die sich 
nahtlos in die Reihe halbherziger 
Pflegestärkungs- und -verbesse-
rungsgesetze einreiht. Von einer 
echten Pflegereform, die sowohl 
strukturell als auch finanziell die 
Pflege zukunftsfähig macht, ist 
nicht viel übrig geblieben. Pfle-
gebedürftige werden relativ we-
nig entlastet. Der fixe Eigenanteil 
ist in den koalitionären Schub-
laden verschwunden. Dass der 
Tariftreuegrundsatz aufgenom-
men wurde, ist eine gute Sache.“ 
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Sabine Jansen, Deutsche Alzhei-
mer Gesellschaft: „Wir erwarten, 
dass die nächste Bundesregie-
rung die weiteren Reformschritte 
als vordringliche Aufgabe angeht. 
Dabei darf es aber nicht zu Kür-
zungen bei den Entlastungsan-
geboten für pflegende Angehö-
rige kommen, wie sie in einem 
Arbeitspapier aus dem Bundes-
gesundheitsministerium vom An-
fang dieses Jahres vorgesehen wa-
ren. Die Leistungen für Tages- und 
Verhinderungspflege dürfen nicht 
angetastet werden.“ Die geplante 
Einführung eines Pflegebudgets 
stehe weiterhin aus. Auch eine 
Dynamisierung der Leistungen 
zur automatischen Anpassung an 
die Inflation fehle in dem Gesetz. 
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Franz Wagner, Deutscher Pflege-
rat: „Die jetzige Reform verlangt 
insbesondere den Mitarbeiten-
den der vollstationären Pflegeein-
richtungen enorm viel ab. Gleich-
zeitig fehlen klare Aussagen zur 
vollständigen Umsetzung des Per-
sonalbemessungsverfahrens und 
diese stehen zudem unter Geneh-
migungsvorbehalt der Bundesre-
gierung und des Bundesrats. Das 
dadurch gegebene Signal an die 
Profession ist kein gutes. Zugleich 
fehlt die Perspektive für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der 
ambulanten Pflege. Für sie geht 
die Arbeit mit ihren enormen Be-
lastungen weiter wie bisher. Der 
nächsten Bundesregierung bleibt 
ein enormer Reformauftrag.“
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Gernot Kiefer, GKV-Spitzenver-
band: „Es ist unverständlich, dass 
die lange vorgesehene Steuerfi-
nanzierung der Rentenversiche-
rungsbeiträge für pflegende An-
gehörige wieder gestrichen wurde. 
Das wäre eine echte, dauerhafte 
und sinnvolle Entlastung der Pfle-
geversicherung von jährlich rund 
drei Milliarden Euro gewesen. 
Stattdessen soll es einen Steuerzu-
schuss von lediglich einer Milliarde 
Euro geben. Nach ersten vorsich-
tigen Schätzungen erwarten wir 
im nächsten Jahr trotz der ange-
kündigten Beitragserhöhung für 
Kinderlose eine Finanzierungslü-
cke von rund zwei Milliarden Euro. 
Eine nachhaltige Pflegefinanzie-
rung sieht anders aus.“
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Jens M. Schubert, Awo Bundes-
verband: „Es ist gut und richtig, 
noch in dieser Legislaturperiode 
überfällige Entscheidungen hin-
sichtlich der Arbeitsbedingungen 
von beruflich Pflegenden auf den 
Weg zu bringen. Die Anbindung an 
tarifliche Regelungen ist deshalb 
ein richtiger Ansatz. Das derzeit 
vorgesehene Verfahren ist aller-
dings sehr kompliziert. Jetzt ist es 
wichtig, Klarheit zu schaffen, um 
das Verfahren zu erleichtern, da-
mit bei den beruflich Pflegenden 
am Ende wirklich mehr ankommt 
als bisher. Jetzt sind die Pflege-
kassen gefordert, die Vorgaben so 
umzusetzen, dass die Pflegesatz-
verhandlungen nach dem neuen 
System gut ablaufen können.“
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Ulrike Elsner, vdek: „Wir brauchen 
eine Rundum-Reform der Pflege-
versicherung, die die Finan-
zierung der Pflege langfristig 
sichert und Pflegebedürftige 
spürbar entlastet. Dafür ist ein 
dauerhaft höherer Steuerzu-
schuss für die Pflegeversiche-
rung und die verbindliche Über-
nahme der Investitionskosten 
der Pflegeeinrichtungen durch 
die Bundesländer unabdingbar.“  
Auch fehle in der Einigung die 
ursprünglich angedachte Über-
nahme der Beiträge pflegender 
Angehöriger für die Rentenver-
sicherung. Für diese versiche-
rungsfremde Leistung brauche 
es eine Refinanzierung durch 
Bundesmittel. 

Interview mit bpa-Präsident Bernd Meurer

bpa: „Wir sind auch nicht gegen höhere Löhne“
Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) geht mit der Pflegereform 

hart ins Gericht. bpa-Präsident Bernd Meurer sieht die Existenz Tausender Pflegeunter-

nehmen gefährdet.

Interview: Steve Schrader

Herr Meurer, in ihren aktuellen Re-
formbemühungen vergisst die Politik 
die kleinen, mittelständisch gepräg-
ten Pflegeunternehmen. Das haben 
Sie jüngst auf einer Pressekonferenz 
Ihres Verbandes kritisiert. Was veran-
lasst Sie zu dieser Annahme?
Die Regierungskoalition möchte künf-
tig Versorgungsverträge mit Pflege-
einrichtungen an eine tarifliche Ent-
lohnung koppeln. Man will dies durch 
Änderungsanträge zum Gesetz zur 
Weiterentwicklung der Gesundheits-
versorgung (GVWG) festschreiben. Of-
fenbar will die Koalition kurz vor der 
Wahl das Thema noch schnell abräu-
men, um damit Ruhe an dieser Stelle 
zu haben und den Tarifvertragsdruck 
loszuwerden. Ein grundlegendes Prob-
lem besteht völlig unabhängig von der 
Höhe der Löhne. Wenn Personalkosten 
zu durchlaufenden Posten werden, 
ohne dass die damit verbundenen 
finanziellen Risiken und das unter-
nehmerische Wagnis berücksichtigt 
werden, sind Unternehmen sofort 
gefährdet. Genau auf diese Art von 
Planwirtschaft steuern CDU und SPD 
zu. Wir kämpfen für den Fortbestand 
unserer Unternehmen. Wir sind auch 
nicht gegen höhere Löhne. Ganz im 
Gegenteil. Höhere Löhne stärken uns 
im Wettbewerb um Mitarbeiter und 
sichern so die Existenz unserer Unter-
nehmen. Die überdurchschnittliche 
Gehaltsentwicklung ist sicher auch 
ein Grund dafür, dass es den Pflegeein-
richtungen gelungen ist, in den letzten 
fünf Jahren mehr als hunderttausend 
neue sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse zu schaffen. 
Davon redet niemand! Die Pflegeein-
richtungen brauchen zur Existenzsi-
cherung aber erstens die vollständige 
Übernahme der Kosten für eine tarifli-
che Entlohnung durch die Pflege- und 

Krankenkassen und zweitens die an-
gemessene Berücksichtigung der be-
trieblichen Risiken und des unterneh-
merischen Wagnisses. Dazu gehören 
auch Vergütungsverhandlungen auf 
Augenhöhe, die gegenwärtige Über-
macht der gesamten Kostenträger-
seite stellt für kleinere Einrichtungen 
ansonsten eine besondere Herausfor-
derung dar. Die Unternehmen bekom-
men die Qualifikation, die Personal-
menge, die einzelnen Gehälter und die 
Preise verbindlich vorgeschrieben. Ei-
nerseits wird auf diese Weise tief in die 
Finanzierung eingegriffen, bei den be-
trieblichen Risiken und ihrem unter-
nehmerischen Wagnis lässt man die 
Unternehmen aber im Regen stehen. 
Wer A sagt, kann bei B nicht einfach 
wegschauen. Eine verpflichtende Be-
rücksichtigung des betrieblichen Risi-
kos und des branchenüblichen unter-
nehmerischen Wagnisses ist jedoch 
nicht vorgesehen. In den Änderungs-
anträgen zum GVWG findet sich kein 
einziger Hinweis zur verlässlichen 
Berücksichtigung eines notwendigen 
unternehmerischen Zuschlags bei den 
Entgeltverhandlungen. Wir fordern 
daher eine verlässliche gesetzliche Re-
gelung zur angemessenen Berücksich-
tigung der betrieblichen Risiken und 
des unternehmerischen Wagnisses. 

Sehen Sie die Existenz dieser Betriebe 
gefährdet? Führt das zu einer weite-
ren Konzentration im Markt – und 
welche Folgen hätte dies für das Pfle-
gesystem?
Grundsätzlich sehen wir die Existenz 
aller Einrichtungstypen und Größen 
gefährdet, wenn die Kosten zu einem 
durchlaufenden Posten werden, alle 
Risiken bei den Einrichtungen verblei-
ben und das unternehmerische Wag-
nis marginalisiert ist. Diese Entwick-
lung wird nicht nur die privaten Träger 
einholen. Wenn Betriebe gefährdet 

werden, sind auch Arbeitsplätze und 
die Versorgung gefährdet.

Sie fordern einen Wagniszuschlag 
von neun bis zehn Prozent für die 
Pflegeunternehmen. Angesichts ak-
tueller Schiedsstellenentscheidungen, 
die sich zwischen 1,6 und 4 Prozent be-
wegen, erscheinen diese Zahlen sehr 
hoch. Wie kommen Sie auf diese Zahl?
Der bpa hat für die Pflegeeinrichtun-
gen die betrieblichen Risiken und das 
unternehmerische Wagnis in Stu-
dien exakt beziffern lassen. Wir ha-
ben nachgewiesen, dass bei einem 
Gehalt von 3 000 Euro weitere nicht 
genau vorhersehbare Kosten in Höhe 
von ungefähr fünf Prozent hinzukom-
men. Erst dann kann ein Unterneh-
men überhaupt den Versorgungsauf-
trag erfüllen, ohne absehbar Verluste 
zu machen. Damit wird aber erst die 
Nulllinie erreicht. Das unternehmeri-
sche Wagnis und damit die Gewinn-
chance wurde mit ca. fünf Prozent 
berechnet. Dabei wurden die beson-
deren Bedingungen dieser Branche 
berücksichtigt. Uns werden von den 
Vertragspartnern bestenfalls 1,5 Pro-
zent für beide Positionen, betriebli-
ches Risiko und unternehmerisches 
Wagnis, angeboten. Für einen ambu-
lanten Pflegedienst mit einem Umsatz 
von einer Million Euro bedeutet das, 
dass der Unternehmer auf 15 000 Euro 
hoffen darf, wenn im ganzen Jahr ab-
solut kein unvorhersehbares betrieb-
liches Risiko eintritt. 

In der Pflege wird seit einiger Zeit über 
das Thema Gewinne und Rendite dis-
kutiert. Einige Branchenexperten for-
dern, dass überhaupt keine Gewinne 
erzielt werden dürfen. Befürchten Sie 
da nicht, mit Forderungen von 9 bis 
10 Prozent Zuschlägen für die Unter-
nehmen in der allgemeinen öffentli-
chen Debatte das Klischee des nim-

mersatten privaten Pflegekonzerns 
zu bedienen?
Die Diskussion um Gewinne und Ren-
dite in der Pflege wird von manchen 
Politikern und sogenannten Exper-
ten ja ideologisch geführt. Da werden 
gern betriebswirtschaftliche Grundla-
gen außer Acht gelassen, nach denen 
Unternehmen Gewinne erwirtschaf-
ten müssen, um ihren Fortbestand zu 
sichern und Innovationen finanzie-
ren zu können. Es wird von mancher 
Seite auch eine Rekommunalisierung 
oder Verstaatlichung gefordert. Dabei 
hätten die notwendigen Milliarden-
Investitionen in die pflegerische Inf-
rastruktur in den vergangenen Jahr-
zehnten ohne die privaten Anbieter 
überhaupt nicht gestemmt werden 
können. Private Anbieter sichern flä-
chendeckend mehr als 50 Prozent 
der Versorgung der pflegebedürfti-
gen Menschen. Von der wettbewerb-
lichen Ausrichtung haben zuvorderst 
die pflegebedürftigen Menschen pro-
fitiert, aber auch die Sozialhilfeträger. 
Einige glauben ja immer noch, dass 
Geld keine Rolle spielen würde und 
dürfte. Meist haften diese Personen 
aber nicht persönlich vor Ort. 

Sie haben schon vor einer Zeit ein 
Gutachten zum Wagniszuschlag er-
stellt, weisen immer wieder öffent-
lichkeitswirksam auf das Thema 
hin. In der Politik bewegt sich den-
noch wenig. Woran liegt das?
Es ist populär, den Eindruck zu erwe-
cken, hunderttausende Pflegekräfte 
würden schlecht bezahlt und die Po-
litik löse im Wahljahr das Problem. 
Dass Tarifverträge keinerlei Garant 
sind für hohe Löhne, wird ignoriert. 
Aus dem Gutachten geht eindeu-
tig hervor, dass Pflegeeinrichtun-
gen keine Spielräume mehr bleiben, 
um die betrieblichen Risiken abzu-
decken und das erforderliche Wagnis 
zu belohnen, wenn Personalkosten 
zu durchlaufenden Posten wer-
den und diese für jeden einzelnen 
Mitarbeiter punktgenau festgelegt 
werden. 

Könnte es auch damit zusammen-
hängen, dass der Pflegemarkt und 
damit auch die Verbandslandschaft 
zersplittert ist und oftmals eher als 
Konkurrenten denn als Verbündete 
angesehen werden? Warum gelingt 
es den Verbänden nicht, bei dem 
Thema „Wagniszuschlag“ mit ei-
ner Stimme zu sprechen? Es betrifft 
doch jedes Unternehmen.
Die Studien haben die Auswirkun-
gen auf die Unternehmen klar be-
rechnet, an ihr waren nicht nur 
private Träger, sondern auch kom-
munale Einrichtungen und Wohl-
fahrtseinrichtungen beteiligt. Trotz 
allem trifft es leider zu, dass eine ge-
wisse Aufgabenteilung zu beobach-
ten ist. Die einen kümmern sich um 
die gängigeren Themen und fordern 
weniger Einsamkeit, bessere Arbeits-
bedingungen, höhere Löhne und be-
gleitend dann noch eine finanzielle 
Entlastung der pflegebedürftigen 
Menschen. Den Verantwortlichen 
vor Ort hilft es nicht, wenn nur im 
Nebensatz erwähnt wird, dass die 
angemessene Berücksichtigung der 
Kosten oft genug nur schwer oder gar 
nicht durchzusetzen ist.
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// Einige glauben ja 
immer noch, dass 
Geld keine Rolle 
spielen würde und 
dürfte. //

Bernd Meurer
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IM DIGITALEN PERSONALMARKETING DEN ÜBERBLICK BEHALTEN – MIT DEM 
RECRUITING-DASHBOARD

Von Giovanni Bruno 

Die Wirksamkeit der digitalen Personalgewin-
nung darf sich nicht im Land der Vermutung be-
wegen. Zu hoch könnten Budgetverluste, noch 
schädlicher die Verluste durch nicht erreichte 
Zielgruppen sein. Wichtig ist es, auf Basis von be-
last- und interpretierbaren Fakten Rückschlüsse 
auf die Kampagneneffi zienz zu ziehen und ge-
eignete Stellschrauben nachjustieren zu kön-
nen. Die gute Nachricht: Alle Kennzahlen in der 
Personalgewinnung sind mit „Recruiting-Dash-
boards“ messbar.

Ein Instrumentarium zur Übersicht muss her

Für Pfl egeanbieter, die schon aktiv digitales 
Personalmarketing einsetzen, eignen sich so-
genannte Recruiting-Dashboards, die in Echt-
zeit einen aktuellen Überblick über die digi-

talen Maßnahmen und Online-Bewerbungen 
ermöglichen. Solche Dashboards zeigen unter 
anderem an, wie hoch die Bewerbungsraten 
sind, über welche Medien die Anfragen kom-
men und vieles mehr. Ein solches Dashboard 
erstellen meist Agenturen. 

Strategie und Potenzialanalyse 

Bevor Recruiting-Maßnahmen ausgerollt wer-
den, ist es hochbedeutend, beispielsweise mit 
einem Workshop eine Strategie zu konfektionie-
ren. Eruiert wird, welche Medien relevant sind. 
Personalverantwortliche sollten sich quantita-
tiv auf eine begrenzte Anzahl von Kanälen kon-
zentrieren, statt auf zu vielen digitalen Hoch-
zeiten zu tanzen. 

Social Media ermöglicht besonders gute 
Erfolgsmessung

Von der ersten Einblendung bis zum letzten 
Klick kann bei Facebook, YouTube, Instagram, 
Google etc. vorhergesagt werden, ob Kampa-
gnen Erfolg versprechen. Das Interessante: Be-
reits vorab lässt sich analysieren, ob dort in der 
Pfl ege arbeitende oder jobinteressierte Men-
schen aufzufi nden sind. Ist das Potenzial ge-
messen, werden die vielversprechendsten Ka-
näle mit guten Inhalten – wie authentischen 
Mitarbeiter:innen-Videos und ansprechend for-
mulierten Stellenanzeigen – bespielt; ausgelie-
fert mit regional lokalem Fokus.

Individuelle Kennzahlen für die Messbarkeit 
des Kampagnenerfolgs

Werden Recruiting-Kampagnen ausgerollt, wird 
neben der Anzahl der Bewerbungen gemessen,
wie viele Kandidat:innen geklickt, angerufen, 
eine Chat-Nachricht oder E-Mail verschickt

haben. Solche Para-
meter machen Kampagnen 
greif- und messbar. Allerdings gibt 
es bei jedem Medium eigene messbare Kenn-
zahlen. Bei YouTube sind es zum Beispiel Views 
(Videoansichten), bei Google Klicks, bei Insta-
gram und Facebook beides, usw. 

Fazit: Um die Medien und Kampagnenansätze 
im Blick zu behalten, ist die Nutzung eines Echt-
zeit-Dashboards unbedingt sinnvoll. Nur wer 
medienübergreifend über die Interaktionen in-
formiert ist, kann zielgerichtet nachsteuern.

  Der Autor ist Gründer und Geschäfts-
führer der Digital-Agentur fokus digital 
GmbH, die auf die Digitalisierung in der 
Pfl ege- und Sozialwirtschaft spezialisiert 
ist, fokus-d.de.

NEWSTICKER

Benkenstein führt weiterhin 
bpa Landesgruppe Thüringen

Eine Mitgliederversammlung 
hat die Vorstandsvorsitzende der
Landesgruppe Thüringen des 
Bundesverbandes privater Anbie-
ter sozialer Dienste (bpa), Margit 
Benkenstein, im Amt bestätigt. 
Wie der Verband am 28. Mai in 
Berlin mitteilte, fi el die Entschei-
dung einstimmig. Die 58-Jährige 
betreibt das Pfl egecentrum Son-
nenschein in Gerstungen (Wart-
burgkreis) und ist seit 2013 Vor-
standschefi n. Sie bezeichnete den 
Fachkräftemangel in der Pfl ege 
bei der steigenden Zahl Pfl egebe-
dürftiger in Thüringen als „dau-
erhafte Herausforderung“ und 
kritisierte die Pläne der Bundes-
regierung, die Pfl egeunterneh-
men in Tarifverträge zu zwingen, 
ohne das Überleben der Pfl ege-
einrichtungen zu sichern. Dies 
gefährde die Existenz der privaten
Pfl egeeinrichtungen.

Studiengang Lehramt Pfl ege 
wird weitergeführt

Trotz der Schließung der pfl ege-
wissenschaftlichen Fakultät an 
der Hochschule Vallendar kön-
nen die Lehramtsstudiengänge 
mit dem Fach Pfl ege gemeinsam 
mit der Uni Koblenz-Landau zu-
nächst weitergeführt werden. Wie 
das Wissenschaftsministerium in 
Mainz am 17. Mai mitteilte, ist 
eine Einschreibung für die Bache-
lor- und Masterstudiengänge im 
Wintersemester 2021/2022 mög-
lich. Mit der Uni werde die Weiter-
führung der Studienangebote in 
ihrer alleinigen Verantwortung 
geplant. Betroffen seien insge-
samt rund 100 Studierende. Als 
Begründung für die Ende März 
verkündete Schließung der Fakul-
tät hatte die katholische Hoch-
schule die fi nanzielle Lage ange-
führt. Es gebe zu wenig zahlende 
Studierende, zudem sei die Stu-
dentenzahl seit Jahren rückläufi g. 
Derzeit studieren 250 Menschen 
an der Fakultät, sie können dort 
generell ihre Ausbildung beenden.

meter machen Kampagnen 

Digitaloffensive 2021

Umfrage der Bank für Sozialwirtschaft zu wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Altenpflege 

Die Herausforderungen dauern an

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie machen 

den Pfl egeeinrichtungen zu schaffen. Hinzu kommen Sor-

gen, dass die Unterstützung aus dem Pfl egerettungsschirm 

wegfällt. Dieser läuft Ende Juni aus.

Von Kerstin Hamann

Köln // In ihrer nunmehr dritten Be-
fragung zu den wirtschaftlichen Fol-
gen der Corona-Pandemie richtete die 
Bank für Sozialwirtschaft (BfS) ihren 
Fokus auf Einrichtungen der Senio-
ren- und Langzeitpfl ege, die unter den 
Pfl ege-Rettungsschirm nach § 150 SGB 
XI fallen. Aus den 1 800 ausgefüllten 
und ausgewerteten Fragebögen geht 
hervor, dass ein Drittel der Einrichtun-
gen Ertragsausfälle in Höhe von fünf 
bis 20 Prozent verzeichnet. Grund: die 
von der Pandemie verursachten Er-
tragsausfälle, die nicht anderweitig 
kompensiert werden konnten. 

Zwar nahmen 90 Prozent der Ein-
richtungen die wirtschaftlichen Leis-
tungen des Pfl egerettungsschirms in 
Anspruch oder haben dies vor. Doch 
die Maßnahmen reichten vor al-
lem nicht in der stationären Pfl ege 
und der Tagespfl ege, um die Aus-
fälle auszugleichen. Tagespfl egen 

mussten im vergangenen Jahr auf-
grund diverser Coronaverordnungen 
monatelang schließen und später 
dann auch die Betreuungsgruppen 
klein halten; Heime hatten behördli-
che Belegungsstopps und damit sin-
kende Einnahmen zu kompensieren. 
Aber auch Nachfrageeinbrüche so-
wie Personalausfälle durch Krankheit 
und Kindernotbetreuung sind große
Herausforderungen. 

Weniger wirtschaftliche Eng-
pässe verzeichneten hingegen die 
Versorgungsformen des betreuten 
Wohnens. Aktuell erachten knapp 
30 Prozent der Teilnehmer:innen 
die Kompensation von pandemiebe-
dingten Ertragsausfällen durch die 
Schutzpakete von Bund und Ländern 
als nicht auskömmlich. Die Mehrheit 
der Einrichtungen (60 Prozent) geht 
von einer verschlechterten Liquidi-
tätssituation aus. Ursachen sehen 
sie vor allem in der mangelhaften 
Refi nanzierung der Investitionskos-

tendefi zite. Ebenfalls betrachten über 
50 Prozent die Deckelung der Erstat-
tungsbeträge als Ursache für eine 
Refi nanzierungslücke. Fast 40 Pro-
zent der Umfrage-Teilnehmer:innen 
schätzen die im bisherigen Pande-
mieverlauf nicht kompensierten Ein-
nahmeausfälle auf 5 bis 10 Prozent. 

Ohne die große Wirkung der 
Schutzschirmregelungen infrage zu 
stellen, sehen die Teilnehmer:innen 
in einigen Aspekten Verbesserungs-
bedarf bei deren Ausgestaltung und 
Handhabung. Aber die gesetzlichen 

Regelungen zum Pfl egerettungs-
schirm laufen zum 30. Juni aus. Laut 
Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) laufen interne Gespräche zu 
der Frage, ob die Regelungen verlän-
gert werden. Im Moment könne man 
keine abschließende Auskunft darü-
ber geben, heißt es auf Nachfrage von 
CAREkonkret. Die Entscheidungsfi n-
dung bleibe zunächst abzuwarten. 

Der Bundesverband privater An-
bieter sozialer Dienste (bpa) hat dazu 
eine klare Position: der Rettungs-
schirm Pfl ege muss über den Juni hi-
naus verlängert werden. In einer Pres-
semitteilung verweist der Verband auf 
die Umfrageergebnisse der BfS, die zei-
gen, in welch schwieriger wirtschaftli-
cher Situation die Pfl egeeinrichtungen 
trotz der Unterstützung stecken. „Bis-
her konnten auch bei einer durch die 
Pandemie bedingten geringen Auslas-
tung die Beschäftigten im Unterneh-
men gehalten werden. Es wäre ein 
katastrophales Signal, mit Beginn der 
Normalisierung den hervorragenden 
bisherigen Einsatz mit Kurzarbeit oder 
Stellenabbau zu beantworten“, sagte 
bpa-Präsident Bernd Meurer.

  Die Studie ist unter sozialbank.
de/covid-19/umfrage abrufbar.

Mehr-Investitionen und Umsatzeinbußen sowie Personalengpässe sind für viele Pfl egeeinrichtungen die zentralen Herausforderungen von 2020/2021. Grafi k: Bank für Sozialwirtschaft

STUDIE

Im Zeitraum vom 9. April bis zum 
10. Mai dieses Jahres hat die BfS 
Einrichtungen und Organisatio-
nen aus der Senioren- und Lang-
zeitpfl ege zu den wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie befragt. Teil-
genommen haben rund 1 800 Ein-
richtungen. Kooperationspartner 
der Umfrage waren die Spitzen-
verbände der Freien Wohlfahrts-
pfl ege, der Deutsche Verein, der 
Bundesverband privater Anbieter 
und die Universität zu Köln.
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Klie: menschenwürdiges Umfeld für Menschen mit Demenz 

Für eine empathische Gesellschaft
Freiburg // Der Freiburger Sozialex-
perte Thomas Klie macht sich für 
ein menschenwürdiges Umfeld für 
Menschen mit Demenz stark. Weil 
es „keine Pille gegen Demenz“ gebe, 
sollte es wenigstens ein gutes Leben 
mit der Krankheit geben können, sagt 
der Jurist und Gerontologe im Ge-
spräch mit dem Evangelischen Pres-
sedienst (epd). Dazu brauche es eine 
empathische und solidarische Gesell-
schaft. In Deutschland leben etwa 1,7 
Millionen Menschen mit Demenz.

Wie Demenzpatienten letztlich 
leben sollen, dazu brauche es einen 
breiten gesellschaftlichen Diskurs, 
mahnt Klie, der kürzlich das Buch 
„Recht auf Demenz“ – erschienen im 
Stuttgarter Hirzel Verlag – veröffent-
licht hat. Er hat dabei zwei Szena-
rien vor Augen: Entweder entwickle 
sich die Gesellschaft zu einer „wär-
menden“ und einer sich kümmern-
den Gemeinschaft, einer Caring Com-
munity, oder zu einer „radikalisierten 
Leistungsgesellschaft“, bei der die 

wirtschaftlichen Faktoren wichtiger 
seien als die Moral.

Klie hofft, dass das erste Szena-
rio Realität wird, denn: „Die Würde 
des Menschen ist nicht an seine Leis-
tungsfähigkeit gebunden“, betont 
der Professor für Öffentliches Recht 
und Verwaltungswissenschaft an der 
Evangelischen Hochschule Freiburg 
mit Blick auf das Grundgesetz. Daher 
habe jeder Anspruch darauf, als Teil 
der Gesellschaft gut versorgt zu sein.

Zugleich warnt Klie davor, De-
menzkranke zu bevormunden. Denn 
es gebe ein Spannungsverhältnis zwi-
schen Fürsorge und Selbstbestimmt-
heit. Wenn Schutzbedürftigkeit das 
maßgebliche Kriterium werde, richte 
sich das letztlich gegen die Betroffe-
nen, merkt Klie an. Die coronabe-
dingten Kontaktbeschränkungen in 
Pflegeheimen etwa seien ein absolut 
schmerzhafter und aus seiner Sicht 
rechtswidriger Eingriff in die Grund-
rechte von Seniorinnen und Senioren 
gewesen. (epd)

Serie: Als Pflegeunternehmen erfolgreich werden und bleiben, Teil 1

Und welcher Typ von  
Pflegeunternehmer sind Sie?
Warum sind Sie eigentlich Pflegeunternehmer geworden? Und was wollen Sie mit Ihrem 

Pflegeunternehmen erreichen? Immer, wenn diese Fragen in Gesprächen mit Pflegeun-

ternehmern aufkommen, werden viele Gesprächsteilnehmer nachdenklich.

Von Ludger Dabrock

Viele Inhaber ambulanter Dienste 
fühlen sich gar nicht als Unterneh-
mer, auch Vertreter stationärer An-
gebote fühlen sich oft nicht als Un-
ternehmer. Warum eigentlich nicht? 
Insbesondere Inhaber ambulanter 
Pflegedienste erzählen dann, dass sie 
sich irgendwann einmal selbststän-
dig gemacht hätten und ihr Pflege-
dienst dann „natürlich“ gewachsen 
sei – was immer natürlich in diesem 
Kontext auch ist. 

Um Themen wie Führung, Per-
sonalakquise und Management von 
Verwaltungsprozessen haben sie 
sich persönlich gekümmert – neben-
bei und selten systematisch. Schließ-
lich sind sie oft noch persönlich auch 
mit in der originären Pflege einge-
bunden, zumindest springen sie ein 
oder übernehmen auch mal eine 
Rufbereitschaft. Ihre Patienten ken-
nen sie häufig persönlich. Und genau 
dieses Motiv des Helfens ist das, was 
sie jeden Morgen aufstehen lässt. 

Etwas anders die Motivation 
derjenigen Vertreter, die die Pflege 
als ausgesprochen interessanten 

Wachstumsmarkt mit vielen Chan-
cen für sich sehen, der auch in den 
kommenden Jahren spannende Ent-
wicklungsmöglichkeiten verspricht. 
Sie haben oft eine klare Vorstellung 
von dem, wohin sich ihr Pflegeunter-
nehmen entwickeln soll. 

Im Gegensatz zum Typus 
„selbstständiger Inhaber“ sehen 
sie sich eher als Geschäftsführer 
und bauen frühzeitig eine Verwal-
tungs- und Führungsstruktur auf. 
Während der „selbstständige Inha-
ber“ viel noch operativ im Pflege-
unternehmen tätig ist, setzen „ge-
schäftsführende Unternehmer“ 
ihren Arbeitsschwerpunkt auf die 
Weiterentwicklung von Strukturen, 
Prozessen und Angeboten – und 
auf einen klaren Wachstumskurs, 
sie arbeiten schwerpunktmäßig am 
Unternehmen. 

Zugegeben, die Typisierungen 
sind holzschnittartig und die Mo-
tivationen, ein Pflegeunternehmen 
zu gründen, zu übernehmen oder in 
ein bestehendes mit einzusteigen, 
sind vielfältig. Und die „Geschäfts-
modelle“ sind noch vielfältiger und 
oft historisch gewachsen. Warum 

sind Sie als Selbstständiger, Inha-
ber oder Unternehmer in der Pfle-
gebranche tätig? Und wie können 
Sie – wenn Sie wirklich (!) wollen – 
aus der Selbstständigenrolle in eine 
Unternehmerrolle kommen und Ihr 
Unternehmen auf einen klar struk-
turierten Wachstumskurs führen? 

Diesen Fragen möchte ich mit Ih-
nen in den kommenden Wochen mit 
einer kleinen Serie von Beiträgen an 
dieser Stelle nachgehen: Als Anre-
gung und Impuls zum Nachdenken 
über Ihre Rolle und Ihre Ziele in und 
mit Ihrem Pflegeunternehmen. Ich 
bin davon überzeugt, dass der Pfle-
gemarkt nicht nur ausgesprochen 
spannend ist und weiterhin erheb-
liches Wachstumspotenzial in zahl-
reichen Bereichen bietet, sondern 
Pflegeunternehmen einen heraus-
ragenden gesellschaftlichen Beitrag 
für ein menschenwürdiges Leben im 
Alter, eine sichere Versorgung und 
passgenaue Angebote leisten. 

 e Ludger Dabrock ist Geschäfts-
führer der Chefvisite und der 
Dabrock Consulting GmbH. 
dabrock-consulting.de
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35,3 Prozent der Dienste und 62 Prozent der Heime bilden aus 

Zu wenig Einrichtungen bilden aus
Berlin //  Wer in Deutschland eine 
Ausbildung in der Altenpflege an-
strebt, hat die Wahl zwischen tau-
senden Heimen und Diensten – doch 
viele Einrichtungen bilden trotz Per-
sonalnot nicht aus. So beschäftig-
ten nach den jüngsten Zahlen 9 614 
Pflegeheime und 5 178 Pflegedienste 
Ende 2019 Auszubildende oder Um-
schüler, wie die Antwort der Bundes-
regierung auf eine Anfrage der Linken 
im Bundestag zeigt, die der Deutschen 
Presse-Agentur in Berlin vorliegt. 

Nach Berechnung der Linken-Pfle-
geexpertin Pia Zimmermann, die die 
Anfrage gestellt hatte, bildeten somit 
von den ambulanten Pflege- und Be-
treuungsdiensten nur 35,3 Prozent 
aus. Im Bereich der Pflegeheime sind 
es demnach rund 62 Prozent. Laut 
Bundesregierung waren nach den 
jüngsten Zahlen Ende 2019 in den 
Pflegeheimen 57 210 Auszubildende 
und Umschülerinnen und Umschü-
ler beschäftigt. In den Pflegediens-
ten waren es 14 598. Zimmermann 
sagte der dpa: „Noch immer bilden 
zu wenig Einrichtungen aus, obwohl 
jetzt alle Heimbewohner:innen Aus-
bildungsumlage zahlen und diese 
steigt.“ Zimmermann warf der Re-
gierung „ein Wettrennen von Patzern 
und Versäumnissen“ vor. Beim Ziel ei-
ner Steigerung der Ausbildungszah-
len um zehn Prozent habe zunächst 
die Datengrundlage gefehlt. Unklar 
sei auch die Zuständigkeit, falls nach-
gesteuert werden müsse. Die dama-
lige Bundesfamilienministerin Fran-
ziska Giffey (SPD), Arbeitsminister 
Hubertus Heil (SPD) und Gesund-
heitsminister Jens Spahn (CDU) hat-
ten die Steigerung der Ausbildungs-
zahlen Anfang 2019 angekündigt.

 Im Kampf gegen die Personalnot 
in der Pflege solle die Zahl der Azubis 
und ausbildenden Einrichtungen bis 
2023 im Bundesschnitt um zehn Pro-
zent im Vergleich zum damaligen Jahr 
zulegen, heiß es damals. Das wurde 
zu einem Kernziel der Konzertierten 
Aktion Pflege der Regierung. Helfen 
sollte unter anderem eine Öffentlich-
keitskampagne für den Pflegeberuf. 
Laut einem Zwischenbericht zur Kon-
zertierten Aktion Pflege vom vergan-

genen Jahr zeigten sich dann negative 
Auswirkungen der Pandemie. „Wäh-
rend durch die Corona-Pandemie ei-
nerseits eine hohe Aufmerksamkeit 
für die Pflege ausgelöst wurde, hat 
diese andererseits die Möglichkei-
ten der Pflegeeinrichtungen zur akti-
ven Werbung von Auszubildenden in 
2020 stark reduziert“, hieß es in dem 
Papier. 

Uneinheitliche Entwicklung

Erste Rückmeldungen aus den Län-
dern waren demnach uneinheitlich. 
Bayern und Sachsen-Anhalt hätten 
eine deutliche Steigerung der Ausbil-
dungszahlen gegenüber dem Vorjahr 
bestätigt – um rund 10 Prozent bezie-
hungsweise 11,6 Prozent. Nordrhein-
Westfalen, Hamburg, Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen gin-
gen von einem Anstieg der Ausbil-
dungszahlen gegenüber dem Vorjahr 
aus. In Berlin, Baden-Württemberg, 
Brandenburg und Sachsen zeichnete 
sich eine rückläufige Entwicklung ab. 
Ab 2023 würden generalistisch aus-
gebildete Pflegefachpersonen die 
Fachschulen verlassen, so die Linke-
Politikerin. „Damit wird sich der Per-
sonalmangel in der Altenpflege po-
tenzieren.“ Um das abzuwenden, 
bräuchten Pflegekräfte allgemein-
verbindliche Tariflöhne. (dpa) 
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// Damit wird sich der 
Personalmangel in 
der Altenpflege poten-
zieren. //
Pia Zimmermann, Linke
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Wohnen, Heim, WG und Tagespflege: Bedarfsgerechte Raumprogramme als Chance

Gestalterische Qualität als Aushängeschild 
Ob Wohnungsbau mit Add-ons, Hybrid- oder Komplexeinrichtung – sobald räumliche 

Pflege- und Wohnangebote kombiniert werden, gilt es auch städtebauliche, architekto-

nische und gestalterische Qualitätsmerkmale zu bedenken. 

Von Gudrun Kaiser

Aachen // Die Pflegelandschaft 
ist heute geprägt von einer bauli-
chen und konzeptionellen Vielfalt 
an Wohn- und Betreuungsmodel-
len. Zunehmend entstehen sekto-
renübergreifende Trägerschaften 
und Anbieterkooperationen, die 
ein umfangreiches, auch architek-
tonisch anspruchsvolles Portfolio 
in sogenannten „hybriden Bauvor-
haben“ aus ambulanten und (teil-)
stationären Projektbausteinen 
kombinieren.

Betreutes Wohnen in Kombina-
tion oder enger Nachbarschaft mit 
Tagespflegeeinrichtungen, ambu-
lant betreuten Wohngemeinschaf-
ten und vollstationären Pflege-
plätzen bietet einerseits attraktive, 
fließend ineinander übergehende 
Betreuungsformen am selben Stand-
ort, andererseits auch eine Gefahr 
der Entstehung weitläufiger Kom-
plexeinrichtungen, die sich mit ih-

rer Größe und altershomogenen 
Bewohnerschaft zunehmend vom 
sozialpolitischen Ziel inklusiver 
und generationengemischter Quar-
tiersentwicklung entfernen.

Neue Kooperationen von  
Wohnungs- und Pflegewirtschaft

Bei der Realisierung solcher Pro-
jekte ist neben dem pflegerischen 
Gesamtkonzept und sorgfältiger 
Standortwahl auch architektoni-
sche und städtebauliche Qualität 
gefragt. Die einzelnen Konzeptbau-
steine und Wohnformen verlangen 
eine überschaubare Ablesbarkeit 
sowie angemessene Maßstäblich-
keit, Raumprogramme und Ausstat-
tungsqualitäten und sollten sich 
einladend zu angrenzenden Wohn-
strukturen, Freiräumen und Nach-
barschaften öffnen.

Parallel und alternativ zur Zu-
nahme großer Komplex- und Hy-
brideinrichtungen in Trägerhand 

bewähren sich bereits seit einigen 
Jahren auch neue Kooperationen 
von Wohnungswirtschaft und Pfle-
gebranche, zwischen denen es frü-
her keine Berührungspunkte gab. In 
diesen Kooperationsprojekten bie-
ten Pflegeunternehmen ihr Portfolio 
für ältere und pflegebedürftige Men-
schen nicht konzentriert am selben 
Standort durch Weiterentwicklung 
einer vorhandenen Liegenschaft an, 
sondern streuen ihre Wohnpflegean-
gebote in generationengemischte, 
ganz normale Wohnprojekte ande-
rer Bauherrenschaften ein.

Die beteiligten Akteure bündeln 
in solchen Projekten zunächst vor 
allem ihre Kernkompetenzen des 
Bauens und des Pflegens. Nicht sel-
ten entwickeln die Wohnungsgesell-
schaften wiederum durch die daraus 
entstehenden branchenübergreifen-

den Einblicke ein eigenes Sozialma-
nagement und die Pflegebetreiben-
den eigene Bauträgerschaften.

Unübersichtliche Planungs-
anforderungen

Ob Wohnungsbau mit Add-ons, Hy-
brid- oder Komplexeinrichtung – so-
bald räumliche Pflege- und Wohn-
angebote kombiniert werden, ist 
das Sondieren unübersichtlicher 
und föderal unterschiedlicher Pla-
nungsanforderungen gefordert: zu 
Raumprogrammen, Brandschutz-
maßnahmen, zum Umfang der Bar-
rierefreiheit, zu anerkannten Bau-
kostenobergrenzen und anderen 
Parametern für die Gesamtheit und 
für jeden einzelnen der geplanten 
Projektbausteine. 

Die Sondierung ist oft müh-
sam, da außer dem Landesbau-
ordnungsrecht je nach Wohnform, 
Betreuungsart und struktureller 
Abhängigkeit der Bewohner:innen 
zusätzliche Vorgaben aus den Lan-
desheim- und Pflegegesetzen und 
anderen Regelwerken greifen kön-
nen oder Heimaufsichtsbehörden 
zu Wort kommen .

Diverse ordnungsrechtliche  
Vorgaben

Für Tagespflegeeinrichtungen, die 
nur in einigen Bundesländern den 
Heimgesetzen unterliegen, verber-
gen sich bauliche Anforderungen 
beispielsweise auch in Rahmenver-
trägen der Pflegekassen oder in För-
derprogrammen der Bundesländer. 
Bei den ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaften unterliegen die 
Selbstbestimmten in der Regel ge-
ringeren baulichen Auflagen als die 
Anbieterverantworteten, und beim 
Betreuten Wohnen kann die vertrag-
liche Heimanbindung ein Kriterium 
für höhere Auflagen sein. Um dies im 
Einzelfall zu durchdringen, empfiehlt 

sich ein transparenter Austausch 
zwischen Bauherren und Architek-
turbüros hinsichtlich ihrer jeweili-
gen Behördenkontakte – der Auftrag 
der Heimaufsichtsbehörden umfasst 
durchaus auch die gemeinsame ar-
chitektonische Beratung!

Trotz dieser Fülle und Diver-
sität ordnungsrechtlicher Vorga-
ben umfasst keines der Regelwerke 
abschließende und vollständige 
Raumprogramme oder Qualitätsan-
forderungen für die einzelnen Be-
treuungsformen. Maßnahmen der 
Farbgestaltung, Materialwahl, Licht-
planung, technischen Assistenz und 
Innenraumgestaltung finden in der 
Gesetzgebung beispielsweise kaum 
nennenswerte Erwähnung, obwohl 
ihre Bedeutung für das Wohlbefin-
den von Menschen mit Pflegebe-
darf und Demenz in ihrem täglichen 
Wohn- und Betreuungssetting inzwi-
schen unumstritten ist.

Daraus ergibt sich für den Ab-
stimmungsprozess zwischen Pla-
nenden und Betreibenden die Her-
ausforderung, aber auch die reizvolle 
Chance, frühzeitig die gesetzlichen 
„Must-haves“ zu kompletten, be-
darfsgerechten Raumprogrammen 
zu kombinieren und mit eigenen 
baulichen und gestalterischen Qua-
litätsstandards und „Nice-to-haves“ 
in einem ebenfalls frühzeitig zu kom-
munizierenden Kostenrahmen zu 
modifizieren. Die sorgfältige Festle-
gung und Umsetzung eigener städ-
tebaulicher, architektonischer und 
gestalterischer Qualitätsmerkmale 
ist für die Pflegebranche nicht zu-
letzt eine Möglichkeit, dem eigenen 
Leitbild und Anforderungsprofil auch 
nach außen Ausdruck zu verleihen.

 e Autorin Gudrun Kaiser ist Dipl.-
Ing. Architektin. Sie ist Inha-
berin des Planungs- und Be-
ratungsunternehmens „WiA 
Wohnqualität im Alter“ mit Sitz 
in Aachen, gudrun-kaiser-wia.de.

Bei der Realisierung der Wohn-Projekte ist auch architektonische und städtebauliche 

Qualität gefragt.  Foto: Adobe Stock/bernardbodo

Gericht: Kein Zwang zum Heimwechsel aufgrund von Behinderung

Selbstbestimmung hat Vorrang
Celle // Laut Landessozialgericht Nie-
dersachsen-Bremen (L 8 SO 47/21 B 
ER) müssen behinderte Pflegeheim-
bewohner nicht gegen ihren Willen 
in eine Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung wechseln. 

Zugrunde lag ein Eilverfahren 
eines 52-jährigen schwerbehinder-
ten und pflegebedürftigen Man-
nes. Dieser lebt seit Februar 2019 
in einem Pflegeheim im Harz. Die 
nicht durch sein Einkommen ge-
deckten Heimkosten übernahm zu-
nächst das zuständige Sozialamt des 
Ennepe-Ruhr-Kreises. Dieses teilte 
ihm jedoch im Oktober 2020 mit, 
dass eine Betreuung in einer Ein-
richtung für Menschen mit Behin-
derung bei seinen Einschränkungen 
geeigneter sei. Die derzeitige Unter-
stützung stellte das Sozialamt ein: 
Er solle stattdessen einen Antrag bei 
dem für Eingliederungshilfe zustän-
digen Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe stellen. 

Der Mann fühlt sich in der bishe-
rigen Einrichtung gut versorgt und 
lehnt einen Wechsel ab. Er befürch-
tet, dass die erforderliche pflegerische 

Versorgung in einer anderen Einrich-
tung nicht ausreichend gewährleistet 
wird. Wegen des hohen Pflegebedarfs 
hätten Behinderteneinrichtungen ihn 
abgelehnt. Ohne die jetzt eingestellte 
Unterstützung des Sozialamts drohe 
die Kündigung des Pflegeheimplatzes. 

Das LSG hat das Sozialamt vor-
läufig zur weiteren Übernahme der 
Heimkosten verpflichtet. Für das 
Recht auf Eingliederungshilfe sei die 
Wahrung von Menschenwürde und 
Selbstbestimmung von wesentlicher 
Bedeutung. Die freie Entscheidung 
behinderter Menschen gegen die In-
anspruchnahme von Leistungen der 
Eingliederungshilfe müsse geach-
tet und respektiert werden. Autono-
mie, Eigenverantwortung und Selbst-
bestimmung behinderter Menschen 
seien vorrangig vor vermeintlich bes-
seren Hilfsangeboten. Da der Pflege-
bedarf des Mannes in dem derzeit be-
wohnten Heim gedeckt werde, habe er 
weiterhin Anspruch auf Übernahme 
der ungedeckten Heimkosten. Mit der 
Verweigerung der bisherigen Unter-
stützung habe das Sozialamt unzuläs-
sig Druck ausgeübt.  (ck)

Investitionsvolumen: bis zu 40 Millionen Euro

Specht Gruppe plant Pflege- und Wohnquartier

Troisdorf // Mit einem Investitions-
volumen von bis zu 40 Millionen 
Euro plant die Specht Gruppe aus 
Bremen ein Pflege- und Wohnquar-
tier auf dem ehemaligen Gelände 
der Bundesbahn in Troisdorf (Rhein-
Sieg-Kreis). Rund 13 000 Quadratme-
ter ist das Areal der ehemaligen Bun-
desbahnschule in Troisdorf groß, für 

das die Specht Gruppe am 26. Mai 
2021 eine Machbarkeitsstudie für 
die Entwicklung eines generations-
übergreifenden Quartiers mit Mobili-
täts-, Energie- und Grünkonzept prä-
sentiert hat, dem der Ausschuss für 
Stadtentwicklung zugestimmt hat. 

Auf dem Gelände sind eine sta-
tionäre Pflegeeinrichtung mit etwa 

90 Pflegeplätzen, eine Tagespflege 
mit bis zu 20 Plätzen, 25 seniorenge-
rechte Wohnungen, etwa 50 Micro-
Appartements sowie rund 70 weitere 
Wohnungen unterschiedlicher Größe 
geplant. Zudem soll in den drei- bis 
viergeschossigen Gebäuden ein am-
bulanter Pflegedienst untergebracht 
werden

Bei dem Entwurf sei die Sanie-
rung des erhaltenswerten Back-
steingebäudes der ehemaligen Bun-
desbahnschule beabsichtigt, sodass 
dem Standort ein Stück Identität his-
torischer Stadtentwicklung erhalten 
bleibe. „Wir freuen uns, die Gestal-
tung für dieses brachliegende Areal 
konkretisieren und damit den stei-
genden Bedarf von dringend benö-
tigten Pflegeplätzen und Wohnraum 
in Troisdorf entsprechen zu können“, 
sagt Dr. Florian Sander, Geschäftsfüh-
rer der Specht Gruppe. Er rechnet mit 
etwa 18 bis 24 Monaten Bauzeit ab 
der vorliegenden Baugenehmigung. 
Das Investitionsvolumen liegt zwi-
schen 30 und 40 Millionen Euro.  (ck)

 e spechtgruppe.de

KONFERENZ-TIPP

Private und gemeinnützige An-
bieter setzen bei ihren Neubau-
ten zunehmend auf alternative 
Wohnkonzepte, idealerweise sek-
toren-verbindend und vernetzt. 
Auf dem Weg zum integrativen 
Wohnquartier stellen sich Betrei-
bern viele Fragen.
Antworten liefert die Online-In-
tensivkonferenz „Neue Wege – 
Wohnen im Alter. Vom Pflegeheim 
zum integrativen Wohnquartier“ 
am 22. und 23. Juni. Weitere In-
formationen:

 e vinc.li/Wohnen_im_Alter

Florian Sander, Geschäftsführer der Specht Gruppe, Alexander Biber, Bürgermeister 

Troisdorf, und Architekt Moritz Greiling von der Specht Gruppe (von  links).  

 Foto: Specht Gruppe
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Mietmodelle in NRW: Droht ab dem 1. Juli 2021 ein Flächenbrand?

Bestandsschutz verlängern!
In NRW sehen sich Pflegeeinrichtungen im Mietmodell in Kürze mit einer Verschlechte-

rung der Refinanzierung ihrer Investitionskosten von bis zu 30 Prozent konfrontiert. Grund: 

zum 1. Juli läuft eine Bestandschutzregelung aus. Welche Handlungsoptionen gibt es? 

Von Jan Grabow

Ratingen // Pflegeeinrichtungen in 
NRW mussten bereits im Zusammen-
hang mit der Erfüllung der WTG-Vor-
gaben zur Einzelzimmerquote und 
Bädersituation „Federn“ lassen, da 
es hierbei im Bereich der Bestands-
einrichtungen auch zu einem Platz-
zahlabbau gekommen ist. Da die Co-
rona-Schutzschirme u. a. in Bezug auf 
Mindereinnahmen im Bereich der In-
vestitionskosten Löcher aufwiesen, 
haben sich mitunter erhebliche Ne-
gativeffekte in Bezug auf die Liquidi-
täts- und Ertragslage ergeben.

Altbekannte Probleme 

Nachdem die dritte Corona-Welle ge-
brochen zu sein scheint, kommen 
auch wieder altbekannte, aber unge-
löste Probleme in Erinnerung. Nach 
Angaben des nordrhein-westfälischen 
Gesundheitsministeriums  (MAGS) 
droht betroffenen Einrichtungen nach 

Wegfall des Bestandsschutzes ab dem 
1. Juli 2021 eine Absenkung in der Re-
finanzierung von durchschnittlich 
96 000 Euro. Berechnungen der CU-
RACON Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft GmbH zeigen, dass die Nega-
tiveffekte in der Refinanzierung bis zu 
30 Prozent ausmachen.

Intensive Gespräche zwischen  
Betreibern und Vermietern

Der Betreiber ist in der Refinanzie-
rung der Investitionskosten auf die 
Bewertung der bestehenden sozial-
rechtlichen Handlungsoptionen an-
gewiesen. Hinsichtlich drohender 
Verschlechterungen nach Auslau-
fen des Bestandsschutzes zum 1. Juli 
2021 geht das MAGS davon aus, dass 
es insbesondere bei bestehenden 
Näheverhältnissen zwischen dem 
Immobilieneigentümer und der Be-
treibergesellschaft innerhalb eines 
Konzerns häufig zu einer einver-
nehmlichen Lösung kommen wird.

Aber auch zwischen Betreibern 
und Fremdinvestoren als Vermieter 
werden mitunter intensive Gesprä-
che geführt, um nach Lösungen für 
die ab 1. Juli 2021 verschlechterte 
Refinanzierung zu suchen. Nach Be-
standsschutzablauf ist auszuloten, 
ob eine einvernehmliche Mietabsen-
kung bei gleichzeitiger Verlängerung 
der Vertragslaufzeit eine im Einzelfall 
für beide Seiten tragfähige Lösung 
darstellt, um einerseits drohende 
Insolvenzgefahren abzuwenden 
und andererseits den „nachhaltigen 
Marktwert“ von Pflegeimmobilien 
langfristig zu erhalten.

Im Einzelfall können ggf. auch 
über die sog. Investorenschutzrege-
lung temporär bessere Ergebnisse in 
der Refinanzierung erreicht werden. 
Jedoch scheitert die Anwendung in 
der Regel daran, dass der Vermieter 
nicht bereit oder in der Lage ist, not-
wendige Informationen (u. a. Offen-
legung der tatsächlichen Aufwen-
dungen für Tilgung und Zinsen für 
Fremdkapital) zu liefern, was Voraus-
setzung zur Inanspruchnahme dieser 
Option ist.

Als eine weitere Alternative ist in 
Betracht zu ziehen, eine Ausnahmen-
genehmigung nach § 10 Absatz 3 
Nummer 2 Satz 2 APG zur Überschrei-
tung der Angemessenheitsgrenze zu 
beantragen. Im Rahmen einer Einzel-
fallentscheidung hat die zuständige 
Behörde sämtliche Gesichtspunkte 
wie z. B. die damalige Begründung für 
die vertraglich festgelegte Miethöhe 
bei Inbetriebnahme, Änderungsmög-
lichkeiten im Mietvertrag, Bedarfssi-
tuation und Versorgungsalternativen 
sowie Handlungsalternativen und 
wirtschaftliche Auswirkungen für 
die Trägerinnen und Träger berück-
sichtigt. Durch diese Regelung sollen 
unangemessene und unsachgerechte 
Härten auf Seiten der Träger nach Ab-
lauf der Frist am 1. Juli 2021 verhin-

dert werden. Erste Erfahrungen bei 
der Beantragung einer Ausnahmen-
genehmigung zeigen jedoch, dass 
auch bei sehr frühzeitiger Beantra-
gung von vor zwei Jahren bis heute 
keine Entscheidung des zuständigen 
örtlichen Trägers der Sozialhilfe vor-
liegt. Aktuell verweisen die zustän-
digen Sozialhilfeträger regelmäßig 
darauf, dass ein Antrag erst dann be-
arbeitet werden kann, wenn der neue 
Festsetzungsbescheid zum 1. Juli 
2021 vorliegt.

Betreiber steigen aus Pflege-
wohngeldförderung aus

Ohne Mitwirkungsbereitschaft des 
Vermieters – aber auch unabhängig 
hiervon – ziehen Betreiber zuneh-
mend einen Ausstieg aus der Pflege-
wohngeldförderung in Betracht. Bei 
der Entscheidung ist zum einen der 
Anteil der Selbstzahler zu betrachten 
und die Chance, höhere Investkos-
tenbeträge abzurechnen. Zum ande-
ren wird es davon abhängen, zu wel-
chen Ergebnissen eine dann nach § 75 
SGB XII mit der Kommune zu treffen-
den Investitionskostenvereinbarung 
führen wird. 

Verfahrenstechnisch ist zu be-
achten, dass eine grundsätzliche 
Entscheidung zum Verzicht auf die 
Pflegewohngeldförderung zur Folge 
hat, dass kein Antrag im Festset-
zungsverfahren nach der Systematik 
der APG DVO zum 1. Juli 2021 mehr 
zu stellen ist. Finanziell dürften nach 
dem Beschluss der SGB XII Schieds-
stelle vom 8. Juli 2020 vergleichbare 
Negativerfahrungen, die Träger bei 
dem Verzicht auf die Pflegewohn-
geldförderung bei Nichterfüllung 
der WTG-Vorgaben gemacht haben, 
nicht (mehr) zu erwarten sein. In 
§ 75 Abs. 2 Sätze 10 bis 13 SGB XII 
heißt es, dass die Angemessenheit 
der geforderten Vergütung im Rah-
men eines externen Vergleichs mit 
den im Einzugsbereich tätigen Leis-
tungserbringern zu beurteilen ist. 
Die SGB XII Schiedsstelle hatte nach 
dem Beschluss vom 8. Juli 2020 

abweichend vom Antrag des Sozi-
alhilfeträgers (im Einbettzimmer 
14,42 Euro pro Berechnungstag) die 
Investitionskosten mit 22,35 Euro 
pro Berechnungstag festgesetzt.

Bestands- und Vertrauensschutz 
zeitlich zu eng gefasst 

Es ist unklar, warum für Mieteinrich-
tungen, die langfristige Mietverträge 
im Vertrauen auf das zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses geltende 
Recht der GesBerVO abgeschlossen 
haben, nur zeitlich ein derartig eng 
gefasster Bestands- bzw. Vertrauens-
schutz gewährt werden soll. 

Soweit diese Eingriffe des Gesetz-
gebers für vorhandene Einrichtun-
gen kaum negative Auswirkungen 
provozieren, wäre das zu akzeptieren. 
Verschlechterungen in der Refinan-
zierung von bis zu 30 Prozent über-
schreiten zumindest nach Einschät-
zung der betroffenen Einrichtungen 
die Grenze des Zumutbaren.

Da die hohen Investitionen und 
die sehr langfristigen Vertragsab-
schlüsse im Vertrauen auf den Fortbe-
stand des Rechtsrahmens entstanden 
sind, würde es dem Gedanken des Ver-
trauensschutzes eher Rechnung tra-
gen, wenn langfristigere Übergangs-
zeiten eingeräumt würden, die sich an 
der Vertragslaufzeit orientieren. 

Auch die Pflegeeinrichtungen in 
NRW waren und sind mit der Corona-
Pandemie und den hiermit verbunde-
nen Herausforderungen konfrontiert. 
Um den Einrichtungen angemessen 
Zeit zu verschaffen, die bestehenden 
Handlungsoptionen zu bewerten, Ver-
handlungen mit den Vermietern zu 
führen und die notwendigen Abstim-
mungen mit den Sozialhilfeträgern 
vorzunehmen, sollte der Bestands-
schutz zumindest bis zum 31. Dezem-
ber 2021 verlängert werden.

 e Autor Jan Grabow, Wirtschafts-
prüfer/Steuerberater, ist Ge-
schäftsführender Partner der 
Curacon GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, curacon.de

Verschlechterungen in der Refinanzierung von bis zu 30 Prozent sind nach Einschätzung 

betroffener Einrichtungen schlicht unzumutbar. Foto: AdobeStock/Robert Kneschke

Diskussion um Reform der Pflegeversicherung

Hauswirtschaftsrat fordert: Professionen gleichbehandeln
Berlin // Der Deutsche Hauswirt-
schaftsrat (DHWiR) bedauert, dass 
in dieser Legislaturperiode keine 
grundlegende Reform der Pflege-
versicherung mehr in Aussicht sei. 
Zu den Änderungsanträgen, welche 
die Regierungskoalition zum Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Gesund-
heitsversorgung (GVWG) als Teil des 
SGB XI eingebracht und die das Bun-
deskabinett am 2. Juni beschlossen 
hat, sagt DHWiR-Präsidentin Sigried 
Boldajipour: „Nur mit einem Para-
digmenwechsel in der Pflegeversi-
cherung, der alle Professionen glei-
chermaßen in den Blick nimmt, wird 
die Pflege zukunftssicher. Der Beitrag 
der Hauswirtschaft zur Erfüllung von 
Grundbedürfnissen und damit zu Le-
bensqualität, Wohlbefinden und Ak-
tivierung im Alltag muss personell 
und finanziell anerkannt werden. 
Pflege geht nur gemeinsam und auf 
Augenhöhe.“ Der DHWiR fordert eine 
Berücksichtigung der Hauswirtschaft 
insbesondere bei zwei Themen:

ee Tarifliche Entlohnung: Entspre-
chend der Änderungsanträge 
sollen Versorgungsverträge von 
Pflegeeinrichtungen nur dann 
abgeschlossen werden, wenn sie 
eine Entlohnung der Mitarbeiten-
den in Pflege und Betreuung nach 
Tarif (oder nach kirchen-arbeits-
rechtlichen Regelungen) nach-
weisen können. Der Hauswirt-
schaftsrat stellt hierzu klar: „Das 
begrüßen wir und fordern gleich-
zeitig, dass diese Regelung auch 
für alle anderen Mitarbeiten-
den in Pflegeeinrichtungen gel-
ten muss.“ Mitarbeitende in der 
Hauswirtschaft dürften nicht aus-
gegrenzt und schlechter gestellt 
werden. Der Deutsche Hauswirt-
schaftsrat fordert deshalb, dass 
alle Beschäftigten einer Einrich-
tung nach Tarif bezahlt werden 
– und nicht nur ausgewählte Be-
rufsgruppen.

ee Pflegepersonalbemessung: Die 
Personalanhaltszahlen in den 

Änderungsanträgen „blenden 
die Fachkraft in der Hauswirt-
schaft aus“, kritisiert der DHWiR. 
In einigen Bundesländern seien 
Fachhauswirtschafter:innen oder 
Dorfhelfer:innen bereits als Fach-
kräfte im Personalmix der stati-
onären Pflege konzeptabhängig  
anerkannt. Diese Regelung solle in 
das Bundesgesetz übernommen 
werden. Ebenso bedürfe es einer 
festgelegten Qualifikation für die 
Leitung der Hauswirtschaft.

Hauswirtschaft leistet unersetz-
lichen Beitrag

In der interdisziplinären Zusammen-
arbeit im Bereich Pflege übernehme 
die Hauswirtschaft einen unersetzli-
chen Beitrag, erinnert der Deutsche 
Hauswirtschaftsrat. Deshalb brauche 
es die fachliche Absicherung, eine ad-
äquate personelle Ausstattung sowie 
eine leistungsgerechte Bezahlung der 
Hauswirtschaft.  (ck)

Problematik des assistierten Suizids

Träger beruft Kommission
Minden // Die Diakonie Stiftung Sa-
lem hat eine Expertenkommission 
zur Problematik des assistierten Su-
izids berufen. 

Schwerkranken und sterbenden 
Menschen bestmöglich beizustehen, 
sei seit jeher Ziel in den Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen der Dia-
konie Stiftung Salem. Durch die Dis-
kussion über den assistierten Suizid 
seien nun neue Fragen aufgeworfen, 
die bedacht werden müssten. Dazu 
wurde jetzt ein multiprofessionelles 
Team mit 11 Fachleuten aus den Be-
reichen Pflege, Behindertenhilfe und 
Seelsorge berufen. Bis zum Ende des 
Jahres soll eine Handlungsempfeh-
lung für die Diakonie Stiftung Salem 
erarbeitet werden. „Damit kann Mit-
arbeitenden, Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie An- und Zugehö-
rigen eine Hilfestellung an die Hand 
gegeben werden, um im Blick auf Ta-
buthemen wie Sterben, Tod und Ab-
schiednehmen in guter Weise sprach-
fähig zu sein“, erklärt der diakonische 

Träger. Ausgangspunkt der Arbeit 
der neuen Themen-AG ist das Dis-
kussionspapier des Evangelischen 
Kirchenkreises Minden „Assistierter 
Suizid“: ein Diskussionspapier zur ak-
tuellen Debatte in Diakonie und Kir-
che, das am 23. April 2021 veröffent-
licht wurde. „Uns ist es wichtig, dass 
auch in der letzten Lebensphase jeder 
Mensch eine optimale Begleitung er-
fährt. Wir setzen uns dafür ein, dass 
Menschen an der Hand aber nicht 
durch die Hand eines anderen ster-
ben“, so Pfarrer Thomas Lunkenhei-
mer, Theologischer Vorstand der Min-
dener Diakonie.

Die Diakonische Stiftung Sa-
lem beschäftigt eigenen Angaben 
zufolge rund 2 800 Mitarbeitende. 
Diese bieten Hilfeleistungen für 
Menschen aller Altersgruppen in 
unterschiedlichen Lebenslagen von 
der Schwangerenberatung bis zur 
Hospizbegleitung. (ck)

 e diakonie-stiftung-salem.de
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Berufsverbleibstudie im Auftrag der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein

Unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen 
Die im Jahr 2020 erhobene Studie „Berufsverbleib und Wiedereinstieg von Pflegefach-

personen in Schleswig-Holstein“ belegt: Pflegefachpersonen üben ihren Beruf zwar 

gerne aus. Mit Gehalt, Arbeitsbedingungen und Leitungen aber sind sie unzufrieden. 

Ludwigshafen // Die Studie wurde 
im Auftrag der Pflegeberufekam-
mer Schleswig-Holstein vom For-
schungsnetzwerk Gesundheit der 
Hochschule für Wirtschaft und Ge-
sellschaft Ludwigshafen (HWG LU) 
durchgeführt. Die Erhebung ver-
folgte das Ziel, Bedarfe von Pflege-
fachpersonen in Schleswig-Holstein 
für ihren Berufsverbleib zu erfassen. 
Darüber hinaus wurden ihre Emp-
fehlungen für einen Wiedereinstieg 
ihrer aus dem Beruf ausgestiegenen 
Kolleg*innen aufgenommen und 
das Potential für die Erhöhung des 
Beschäftigungsumfangs von in Teil-
zeit beschäftigten Pflegefachperso-
nen erhoben.

„Die gewonnenen Ergebnisse der 
umfangreichen Studie liefern erst-
mals für Schleswig-Holstein eine be-
lastbare Datengrundlage zur Arbeits-
zufriedenheit. Sie schaffen darüber 
hinaus Transparenz, was die Pflege-
fachpersonen aktuell bewegt und 
wie es ihnen bei der pflegerischen 
Berufsausübung geht“, ordnet An-
drea Kuhn, Koordinatorin des Netz-
werks Gesundheit und Hochschule 
der HWG LU, die Ergebnisse gegen-

über CAREkonkret ein. Die Hoch-
schule fasst die am 11. Mai der Öf-
fentlichkeit vorgestellten Ergebnisse 
wie folgt zusammen: 

Der Beruf gefällt

Trotz des herausfordernden Umstan-
des aufgrund der Covid-19-Pandemie 
ist die Umfrage 2 550-mal geöffnet 
worden, 1 893 Datensätze wurden in 
die Auswertung eingeschlossen. Die 
Studienteilnehmer:innen verfügten 
im Schnitt über 23 Jahren Berufs-
erfahrung in der Pflege, 77 % sind 
Frauen.

Die Erhebung der differenzierten 
Arbeitszufriedenheit ergibt nach ei-
ner ersten deskriptiven Auswertung 
der Daten eine überwiegende Zu-
friedenheit der Studienteilnehmen-
den mit ihrem unmittelbaren Be-
ziehungskontext zu Kolleg:innen 
und direkten Vorgesetzten. Mehr-
heitlich gefällt den Pflegefachperso-
nen ihr Beruf, sie üben die pflegeri-
sche Tätigkeit gerne aus. Es zeigt sich, 
dass sowohl die Berufserfahrung als 
auch der Beschäftigungsumfang 
keinen wesentlichen Einfluss auf 

das Ausmaß der Arbeitszufrieden-
heit ausüben. Allerdings sind die 
befragten Pflegefachpersonen eher 
unzufrieden mit ihrem Gehalt und 
den Arbeitsbedingungen sowie mit 
Organisation und Leitung der Ein-
richtungen, in denen sie tätig sind.

Erhöhung der Arbeitszeit ist 
nicht gewünscht

Mit dem Blick auf maßgebliche Aus-
stiegsgründe von aus dem Pflege-
beruf ausgestiegenen Kolleg:innen, 
verweisen die Befragten auf die 
Felder Arbeitszeit, Gehalt und Or-
ganisationskultur. Ihrer Einschät-
zung nach sind für potenzielle 
Wiedereinsteiger:innen die Felder 
Wertschätzung, Arbeiten im Ein-
klang mit dem eigenen Berufsethos, 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, Organisationskultur und Perso-
nalentwicklung von entscheidender 
Bedeutung.

Als ein Mittel zur Lösung der 
Personalprobleme in der Pflege dis-
kutiert man allenthalben die Erhö-
hung des Beschäftigungsumfanges 
von Teilzeitbeschäftigten. 51 Pro-

zent der Befragten arbeiten in Voll-
zeit, 49 Prozent in Teilzeit.

Einer Erhöhung ihrer Arbeits-
zeit stehen die teilnehmenden Teil-
zeitbeschäftigten mehrheitlich ab-
lehnend gegenüber. Die Befragten 
berichten, dass insbesondere der 
Vereinbarkeit von Privatleben und 
Beruf komplexe Herausforderun-
gen auf unterschiedlichen Ebenen 
entgegenstehen.

Rückgewinnungsstrategien  
bislang erfolglos

Netzwerkkoordinatorin Andrea Kuhn 
interpretiert die Ergebnisse gegen-
über CAREkonkret: „Ganz neu sind 
die von uns gewonnenen Erkennt-
nisse nicht, vielmehr bestätigen sie 
erneut die Ergebnisse vieler Vorgän-
gerstudien, teilweise verschärfen 
sie sie. Etliche Einrichtungen haben 
längst Rückgewinnungsstrategien 
etabliert. Bislang bleibt der Erfolg je-
doch aus. Die dringend benötigten 
wirklichen Innovationen im Heil- 

beruf Pflege sind erst noch zu ent-
wickeln.“ Die Krux sei, so führt Kuhn 
weiter aus, und die Rückmeldungen 
der Studienteilnehmenden bestätig-
ten dies, „dass sich die Arbeitsbedin-
gungen trotz vieler Berichte, Untersu-
chungen und Aktivitäten noch nicht 
ansatzweise flächendeckend zum 
Besseren geändert haben, deshalb die 
einstiegshemmenden Gründe fort-
bestehen und bessere Bedingungen 
für eine Rückkehr eben nicht erreicht 
werden.“ Hier gäbe es noch sehr viel 
zu tun, zukünftige Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte könnten ei-
nen wertvollen Beitrag leisten. Diese 
müssten allerdings von Einrichtun-
gen und Politik gleichermaßen ge-
wünscht sein.

Unternehmenskulturen  
verändern

An die Einrichtungsträger und de-
ren Leitungskräfte adressiert, formu-
liert Kuhn: „Für eine zukunftsfähige 
Platzierung auf dem Arbeitsmarkt im 
Wettbewerb um Pflegefachpersonen 
sind Arbeitgeber gleichermaßen ge-
fordert, die Arbeitszufriedenheit ih-
rer Beschäftigten sensibel aufzuneh-
men und als richtungsweisend für 
weitere Planungen zu bewerten. Nur 
durch eine Änderung der Unterneh-
menskultur einschließlich der Imple-
mentierung umfangreicher, an den 
Bedarfen der Pflegefachpersonen 
ausgerichteten Maßnahmenbün-
del zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen kann es gelingen, dass 
Beschäftigte sich an die Unterneh-
men binden. So sind zudem ausrei-
chend Nachwuchskräfte zu gewin-
nen und langfristig das Image des 
Heilberufes Pflege zu verbessern.“ 
  (ck/dk)

 e Weitere Informationen online 
unter: forschungsnetzwerk- 
gesundheit.hwg-lu.deErfasst wurden Bedarfe von Pflegefachpersonen für ihren Berufsverbleib.  Foto: Adobe Stock/magele-picture
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// Arbeitsbedingungen 
haben sich noch nicht 
ansatzweise flächen-
deckend zum Besseren 
geändert. //

Andrea Kuhn, HWG LU

„ServiceAtlas Pflege- und Seniorenimmobilien 2021“

Carestone ist Gesamtsieger 
Hannover // Die Carestone Gruppe 
aus Hannover ist Gesamtsieger im 
neuen „ServiceAtlas Pflege- und Se-
niorenimmobilien 2021“, den die Köl-
ner Rating- und Rankingagentur Ser-
viceValue jetzt herausgegeben hat. 
Aus der Wettbewerbsanalyse von 
15 Anbietern für Pflege- und Senio-
renimmobilien geht hervor, dass der 
Entwickler für Pflegeimmobilien die 
höchste Kundenorientierung bietet. 
Die erstmalig durchgeführte Unter-
suchung mit detaillierten Auswer-
tungen basiert auf insgesamt 1 054 
Urteilen zu 27 allgemeinen und spe-
zifischen Bewertungskriterien aus 
den vier Kategorien „Leistungsange-
bot“, „Kundenbetreuung“, „Kunden-
information“ und „Investition“.

Carestone wurde im 175 Seiten 
starken „ServiceAtlas Pflege- und Se-
niorenimmobilien 2021“ in allen vier 
Kategorien mit dem Urteil „sehr gut“ 
bewertet und ist Sieger in den Ka-
tegorien „Kundeninformation“ und 
„Investition“. In der Kategorie „Kun-
denbetreuung“ wurden die Hanno-
veraner Zweiter, beim „Leistungs-
angebot“ Dritter. Neben Carestone 
wurden fünf weitere Anbieter von 

Pflege- und Seniorenimmobilien mit 
der Note „sehr gut“ und drei Wettbe-
werber mit „gut“ bewertet.

„Wir freuen uns sehr über das Er-
gebnis. Die Auszeichnung als Quali-
tätsführer im Bereich der Pflegeimmo-
bilien ist Ausdruck für die gute Arbeit 
des gesamten Carestone-Teams und 
unserer Partner. Sie bestätigt und 
motiviert uns darin, dass wir mit aus-
führlichen Informationen zu unseren 
Objekten und den Finanzierungsmög-
lichkeiten mehr Transparenz bei der 
Kapitalanlage mit Gesundheitsimmo-
bilien sowie eine sehr gute Kunden-
bindung herstellen“, sagt Carestone-
CEO Karl Reinitzhuber. 

Die Carestone Gruppe aus Hanno-
ver hat sich zum Ziel gesetzt, in diesem 
Jahr nochmals deutlich mehr Pflege-
plätze zu schaffen als 2020. Aktuell re-
alisiert der Pflegeimmobilienentwick-
ler dafür über 60 Objekte mit rund 
6 000 Pflegeplätzen und einem Volu-
men von mehr als einer Milliarde Euro. 
Die Projekte werden sowohl an insti-
tutionelle als auch im Teileigentum an 
private Investoren verkauft. (ck)

 e servicevalue.de

Infektionen nach Impfung

Milde Verläufe
Wiesbaden // Hessenweit sind in 
knapp 60 Alten- oder Pflegeheimen 
Infektionen mit dem Coronavirus 
nachgewiesen worden, obwohl dort 
bereits Impfungen verabreicht wur-
den. Das geht aus einer Antwort der 
Landesregierung in Wiesbaden auf 
eine parlamentarische Anfrage des 
fraktionslosen Landtagsabgeordne-
ten Rolf Kahnt hervor. Die Daten ha-
ben den Stichtag 31. März 2021 und 
beziehen den Angaben zufolge so-
wohl Erst- als auch Zweitimpfungen 
mit ein.

Eine Impfung biete grundsätzlich 
keinen 100-prozentigen Schutz vor ei-
ner Infektion, erläuterte das Sozialmi-
nisterium. Es sei aber festzustellen, 
dass die Krankheitsverläufe in die-
sen Fällen in der Regel sehr milde 
verliefen, die Impfung also den ge-
wünschten Schutz-Effekt erfülle. 
Das Ministerium verwies auch auf 
Fälle, bei denen bereits vor der Imp-
fung eine Infektion auftrat, diese aber 
erst nach den Impfungen festgestellt 
wurde. Inzwischen seien in Hessen 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
in Alten- und Pflegeheimen nahezu 
durchgeimpft.  (dpa)

Biva-Kritik an Pflegereform

Entlastungen „reine Schönfärberei“
Berlin // Der Biva-Pflegeschutzbund 
zeigt sich empört über das, was ange-
sichts des Kabinettsbeschlusses vom 
2. Juni von der ursprünglich verspro-
chenen Pflegereform übriggeblieben 
ist. Es gebe zwar Verbesserungen bei 
der Bezahlung der Pflegekräfte – „al-
lerdings voll zu Lasten der Betroffe-
nen“, so der Pflegeschutzbund. „Die 
vermeintlichen Entlastungen für die 
Bewohnerinnen und Bewohner sind 
reine Schönfärberei“, sagt Manfred 
Stegger, Vorsitzender des Biva-Pfle-
geschutzbundes.

„Explodierende Eigenanteile“ zu 
erwarten 

Geplant ist eine zeitlich gestaffelte, 
prozentuale Erleichterung bei den Ei-
genanteilen. Doch diese werde kaum 
spürbar bei den Betroffenen ankom-
men. Schließlich könne von der 25-
prozentigen Absenkung des Eigenan-
teils ab dem zweiten Jahr im Pflege-
heim nur noch die Hälfte der Pflege-
heimbewohner profitieren – denn die 
andere Hälfte sterbe statistisch gese-
hen bereits im ersten Jahr. Ursprüng-
lich war in einem ersten Eckpunkte-

papier eine tatsächliche Deckelung 
der Eigenanteile auf 700 Euro in Aus-
sicht gestellt worden.

„Im Gegenteil erwarten wir explo-
dierende Eigenanteile für die nächs-
ten Jahre durch die geplante Tarif-
bindung für Pflegekräfte“, so Stegger. 
„Natürlich müssen Pflegekräfte ange-
messen bezahlt werden und gute Ar-
beitsbedingungen haben, damit sie 
die Pflegebedürftigen optimal versor-
gen können“, so Stegger. „Aber faire 
Löhne dürfen nicht auf dem Rücken 
und ausschließlich aus dem Porte-
monnaie der Bewohnerinnen und 
Bewohner finanziert werden“.

Prekär sei die Lage schon jetzt, 
stellt der Pflegschutzbund fest. Auch 
ohne die Tarifbindung stiegen die Ei-
genanteile seit Jahren kontinuier-
lich um etwa 8 bis 10 Prozent jähr-
lich an. Flächendeckende Tariflöhne 
dürften diese Entwicklung stark be-
schleunigen. Von der versprochenen 
Pflegereform sei so gut wie nichts 
übriggeblieben, resümiert Stegger: 
„Pflegebedürftigkeit kann sich kaum 
noch jemand leisten. Sie ist für immer 
mehr Betroffene der Weg in die Sozi-
alhilfe.“  (ck)

HEIME

8 //  CAR Ekonkret
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Zahngesundheit vulnerabler Gruppen

Kassen zahlen Parodontitis-Vorsorge
Berlin // Vulnerable Gruppen und 
Menschen mit Behinderungen haben 
künftig Anspruch auf eine bedarfs-
gerecht angepasste Parodontitis-Be-
handlung. Dazu hat der G-BA seine 
Behandlungs-Richtlinie ergänzt. Vo-
raussichtlich am 1. Juli 2021 tritt die 
Änderung in Kraft. 

Anspruchsberechtigt für modifi -
zierte Leistungen sind Pfl egebedürf-
tige und Bezieher/innen von Einglie-
derungshilfe, bei denen die Fähigkeit 
zur Aufrechterhaltung der Mundhy-
giene nicht oder nur eingeschränkt 
möglich ist, die bei einer Behandlung 
eine Allgemeinnarkose benötigen 
oder bei denen keine oder nur eine 
eingeschränkte Kooperationsfähig-

keit besteht. Die bedarfsgerecht an-
gepasste Parodontitis-Behandlung 
ist bei dieser Patientengruppe nicht 
eigens genehmigungspfl ichtig, son-
dern muss der Krankenkasse lediglich 
angezeigt werden.

Der Behandlung schließt sich – 
wie bei allen anderen Patienten auch 
– über einen Zeitraum von zwei Jah-
ren eine strukturierte Nachsorge mit 
Reinigung der oberhalb und unter-
halb des Zahnfl eischsaums liegen-
den Flächen an allen Zähnen an. 
Bei vulnerablen Patientinnen und 
Patienten ist sie einmal im Kalen-
derhalbjahr mit einem generellen 
Mindestabstand von fünf Monaten 
vorgesehen.  (ck)

Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungsgesetz (DVPMG) 

Offene Fragen hinsichtlich Pfl egequalität und Kosten
Digitale Helfer für die Pfl ege, mehr Telemedizin und eine moderne Vernetzung im Ge-

sundheitswesen – das sind Ziele des Gesetzes zur digitalen Modernisierung von Versor-

gung und Pfl ege (DVPMG. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) hat Zweifel an 

den fachlichen Ansprüchen der digitalen Pfl egeanwendungen (DiPAs).

Frankfurt am Main // Das Digitale-
Versorgung-und-Pflege-Moderni-
sierungsgesetz (DVPMG) soll unter 
anderem die Nutzung der digitalen 
Pfl egeanwendungen (DiPA) regeln. 
DiPAs folgen auf die sogenannten di-
gitalen Gesundheitsanwendungen 
(DiGAs), die seit dem vergangenen 
Jahr für den medizinischen und the-
rapeutischen Bereich nutzbar sind.
Die neuartigen digitalen Hilfsmit-
tel sollen einerseits das Pfl egeper-
sonal entlasten. Anderseits können 
sie – meist in Form von Apps – ei-
nen Qualitätsgewinn für Patienten 
und pfl egebedürftige Menschen be-
deuten. Was auf dem Papier vielver-
sprechend klingt, lässt für die Praxis 
jedoch noch einige Fragen offen, vor 
allem hinsichtlich Pfl egequalität und 
Kosten, kritisiert die Deutsche Gesell-
schaft für Qualität (DGQ).

Paralleles Zulassungsverfahren

Das DVPMG schafft für DiPAs ein 
neues Zulassungsverfahren. Dabei 
existiert bereits ein Verzeichnis auf 
Basis des §139 im fünften Sozialge-
setzbuch, in dem alle medizinisch und 
pfl egerisch relevanten Hilfsmittel auf-

geführt sind. Für die Aufnahme von 
Produkten in dieses Verzeichnis gibt 
es etablierte Prüfverfahren des Spit-
zenverbands Bund der Krankenkassen 
(GKV-SV). Die DGQ verweist darauf, 
dass mit dem DVPMG der Gesetzgeber 
ein zusätzliches Zulassungsverfahren 
beim Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) schaffe. 
Dieses nehme bisher Aufgaben bei der 
Zulassung von Arzneimitteln und Me-
dizinprodukten wahr. Die fachspezifi -
sche Beurteilung des Nutzens von Di-
PAs gehört dagegen bislang nicht zu 
seinen Kernaufgaben. 

Unterschiedliche Standards

Die Schaffung eines zweiten Zulas-
sungswegs läuft dem Gedanken ein-
heitlicher Standards entgegen, warnt 
die DGQ. GKV-SV und BfArM würden 
unterschiedliche Maßstäbe an, wenn 
es um die Kriterien für Qualität und 
Nutzen von Maßnahmen geht, anle-
gen. „Der GKV-SV folgt der Perspek-
tive der Pfl egeversicherung. Qualität 
wird hierbei vor allem an der Einhal-
tung von Pfl egestandards gemessen. 
Ziel ist die Förderung von Kompeten-
zen zur Selbstständigkeit. Die medizini-

sche Sicht legt den Fokus dagegen auf 
die Heilung von Krankheiten“, so die 
Befürchtung der DGQ.

„Diese Unterscheidung ist ganz we-
sentlich“, erläutert Holger Dudel, Fach-
referent Pfl ege bei der DGQ. „DiPAs 
kommen in der ambulanten Pfl ege zum 
Einsatz. Dort leben Menschen, die nicht 
in erster Linie krank, sondern pfl egebe-
dürftig sind. Sie haben ganz andere An-
forderungen an die Qualität von Pro-
dukten und Leistungen als kranke 
Menschen. Es drängt sich der Eindruck 
auf, dass hier ein schlankes Zulassungs-
verfahren geschaffen wird, ohne allen 
fachlichen Ansprüchen zu genügen 
oder für mehr Pfl egequalität zu sorgen.“

Um den Nutzen der Anwendungen 
valide beurteilen zu können, istsei es 
aus Sicht der DGQ wichtig, auf evidenz-
basierte Forschungsmethoden der Me-
dizin und Pfl ege zurückzugreifen. Diese 
würden sich für gewöhnlich in entspre-
chenden Standards niederschlagen: 
„Der Gesetzgeber hat jedoch nicht ein-
mal einen Evidenzgrad für DiPA-Stu-
dien festgesetzt. Dabei ist dieser für die 
Nutzenbeurteilung wesentlich.“ 

Im Unterschied zu den vorgese-
henen retrospektiven Erhebungen 
wären außerdem prospektive Stu-

dien aufgrund höherer Aussagekraft 
vorzuziehen. Sinnvoll seien zudem 
intelligente technische Systeme, die 
den Pfl egeprozess effi zienter gestal-
ten und die Umsetzung von Pfl ege-
standards langfristig fördern. Die 
Qualität der eingesetzten Technolo-
gie sollte darüber hinaus an der Er-
füllung von Bedürfnissen der Nutzer 
gemessen werden. Dafür müsse die 
Anwenderperspektive in die Nutzen-
analyse integriert werden. So ließen 
sich die Akzeptanz steigern und der 
konkrete Anwendernutzen besser
belegen.

Mehr Kosten ohne Nutzen

Neben Nutzennachweis und Quali-
tätssicherung stellt sich auch die Frage 
der Kosten für DiPAs. „Zwar ist noch 
weitgehend unklar, was DiPAs genau 
sind und wie sie wirken, sicher ist aber 
bereits, dass sie die Kosten in der Pfl e-
geversicherung in die Höhe treiben 
werden“, erklärt Dudel. 

Das Bundesgesundheitsministe-
rium gehe von einer geringen Nutz-
erzahl und einer mittelmäßigen Aus-
schöpfung des Höchstbetrages von 
50 Euro pro Nutzer und Anwendung 
aus. Dennoch rechnet es mit mindes-
tens 130 Millionen Euro zusätzlichen 
Kosten pro Jahr für die Pfl egeversiche-
rung. Zum Vergleich: Die Vergütung 
der Kassen für den Hausnotruf beträgt 
23 Euro pro Monat und Leistungsemp-
fänger, wobei er das Gerät und zusätz-

lich eine Dienstleistung umfasst. „Aus 
dem Vergütungsmix mit Selbstzah-
lern werden die Pfl egekassen lediglich 
mit gut 100 Millionen Euro belastet. 
Legt man diesen Vergleich zugrunde, 
stellt sich die Frage, ob bei der Formu-
lierung des neuen Gesetzes tatsäch-
lich immer Nutzen und Anforderun-
gen der Anwender im Vordergrund 
standen“, hinterfragt Dudel. (ck/lon) 
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Peter Wawrik, Karla Kämmer
Erfolgreich Führen und Leiten in  

ambulanter Pflege und Tagespflege
2019, 44,90 €, Best.-Nr. 21294

Erfolgreich Führen und Leiten
Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels stellen sich Füh-
rungskräften die Fragen: Wie sind Mitarbeiter zu gewinnen, 
ins Team zu integrieren und zu stärken? Wie füllt man als PDL 
die Führungsrolle souverän aus? Wie lassen sich eigene Ideen 
weiterentwickeln, wie Ziele setzen? Von den Grundlagen des 
Personalmanagements über erfolgreiche Akquisemaßnahmen 
bis zur lebensphasenorientierten Personalführung: 

Dieses Buch macht Mut, Mitarbeiter differenziert zu 
betrachten, erfolgreiche Ideen zur Personalgewinnung 
kennenzulernen, Mitarbeiter generations- und lebens-
phasenorientiert einzusetzen, eigene Ideen weiterzu-
entwickeln. Es unterstützt mit vielen Beispielen aus der 
Praxis, Arbeitshilfen und Checklisten.
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// Es drängt sich der 
Eindruck auf, dass 
hier ein schlankes Zu-
lassungsverfahren ge-
schaffen wird, ohne 
allen fachlichen An-
sprüchen zu genügen 
oder für mehr Pfl ege-
qualität zu sorgen. //

Holger Dudel

Expertenstandard Mundgesundheit

Teilnehmer für Projekt gesucht
Osnabrück // Der neue Expertenstan-
dard „Förderung der Mundgesund-
heit in der Pfl ege“ kommt. Bis zum 
25. Juni 2021 können sich Einrich-
tungen der Altenpfl ege bewerben, 
um den Expertenstandard modell-
haft in der Praxis umzusetzen, teilte 
das Deutsche Netzwerk für Qualitäts-
entwicklung in der Pfl ege (DNQP) mit.

Die Teilnehmenden der Kon-
sensus-Konferenz des DNQP disku-
tierten am 28. Mai den zehnten Ex-
pertenstandard zur „Förderung der 
Mundgesundheit in der Pfl ege“. Von 
September 2021 bis März 2022 soll 
der Expertenstandard modellhaft 
in 25 Einrichtungen der stationären 

Altenpfl ege, in ambulanten Pfl ege-
diensten, Krankenhäusern und wei-
teren Einrichtungen eingesetzt wer-
den. Das wissenschaftliche Team des 
DNQP unterstützt die Pfl egeheime 
dabei fachlich und methodisch. Die 
praktische Erprobung soll Erkennt-
nisse über die Praxistauglichkeit und 
die Akzeptanz des Expertenstandards 
sowie förderlichen Voraussetzungen 
für seine Einführung bringen.

Interessierte Einrichtungen kön-
nen sich mit Fragen zum Bewer-
bungsverfahren direkt an das DNQP 
wenden. (ck)

  dnqp.de
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NEWSTICKER

Sozialverband fordert eine 
Erhöhung des Pflegegelds

Der Sozialverband Deutschland 
(SoVD) in Niedersachsen fordert 
ein erweitertes Pflegegeld, um 
die pflegende Angehörige in ih-
rer schwierigen Situation stärker 
zu entlasten. Viele Möglichkeiten 
der Entlastung, zum Beispiel die 
Betreuung in einer Tagespflege, 
sind stark eingeschränkt, betont 
der Verband. „Betroffene stoßen 
oft an ihre Belastungsgrenzen. 
Leider wird von der Politik noch 
immer zu wenig getan, um pfle-
gende Angehörige zu unterstüt-
zen“, sagt Bernhard Sackarendt, 
Vorsitzender des SoVD in Nieder-
sachsen. In einem Zeitraum von 
36 Monaten sollten Angehörige 
dabei 67 Prozent ihres bisherigen 
Nettoeinkommens erhalten. Das 
gäbe ihnen die Möglichkeit, sich 
ohne finanzielle Sorgen voll und 
ganz um die Pflege zu kümmern“, 
so der SoVD-Chef weiter.

Keine Testpflicht für geimpf-
te und genesene in NRW

In Nordrhein-Westfalen ent-
fällt die Testpflicht für vollstän-
dig geimpfte und genesene Mit-
arbeiter von Pflegediensten und 
Tagespflegen. Das legt die aktu-
alisierte Corona-Test- und Qua-
rantäneverordnung des Landes 
fest. Eine nachgewiesene Immu-
nisierung durch Impfung oder 
Genesung ist dem Nachweis ei-
nes negativen Testergebnisses 
durch Corona-Schnelltest gleich-
gestellt. Genesene Personen sind 
der Verordnung zufolge asympto-
matische Personen, die im Besitz 
eines auf sie ausgestellten Gene-
senen-Nachweises sind. Nicht ge-
impfte oder genesene Mitarbeiter 
müssen weiterhin jeden dritten 
Tag getestet werden.

Pflegedienst Butterschlot 
fährt zukünftig elektrisch

Mit 48 000 Euro fördert das Bun-
desumweltministerium die Um-
stellung der betriebseigenen 
Fahrzeugflotte des ambulanten 
Pflege- und Tagesbetreuungs-
dienstes Butterschlot GmbH 
aus Beckum (Nordrhein-West-
falen) auf Elektroantrieb. Das 
teilte der heimische Bundes-
tagsabgeordnete Reinhold Send-
ker (CDU) mit. Das Geld stammt 
aus dem Flottenaustauschpro-
gramm „Sozial & Mobil“, mit 
dem auch ambulante Pflege-
dienste dabei unterstützt wer-
den sollen, ihre Flotte auf Elektro-
mobilität umzustellen. „Mehr als  
273 000 Fahrzeuge sind derzeit 
für die Unternehmen und Orga-
nisationen im Gesundheits- und 
Sozialwesen auf deutschen Stra-
ßen unterwegs“, erläutert der 
Bundestagsabgeordnete. Nur 
eine kleine Zahl davon werde elek-
trisch betrieben. Die Beschaffung 
rein batterieelektrischer Neufahr-
zeuge und der Aufbau von Ladein-
frastruktur wird vom Staat geför-
dert. Das Förderprogramm „Sozial 
& Mobil“ hat eine Laufzeit von 
2020 bis 2022 und ein Volumen 
von 200 Millionen Euro. Mehr 
unter bmu.de.

Serie: Operative Steuerung in der ambulanten Pflege

Leistungskomplexe oder Zeitvergütung
In einer mehrteiligen Artikelserie stellen Christopher Floßbach und Roman Tillmann 

von der rosenbaum nagy Unternehmensberatung die einzelnen Schritte einer ergebnis- 

orientierten Planung und Steuerung für ambulante Pflegedienste vor. Im ersten Teil 

wird auf die Notwendigkeit der differenzierten Betrachtung der beiden Teilvergütungs- 

systeme zur operativen Steuerung eingegangen.

Von Christopher Floßbach und Roman 
Tillmann

Köln // Immer mehr freigemeinnüt-
zige Träger ambulanter Pflegedienste 
müssen diesen Geschäftsbereich be-
zuschussen, da keine Gewinne (mehr) 
erwirtschaftet werden können. 
Hauptgrund dafür sind vielfach die 
gestiegenen Personalkosten, die er-
lösseitig nicht durch entsprechende 
Entgeltsteigerungen aufgefangen 
werden. Dieses Missverhältnis aus 
Erlösen und Kosten, entsteht jedoch 
häufig auch deshalb, weil die ent-
scheidenden Mechanismen zur Steu-
erung der Kostenseite nicht umfäng-
lich genutzt werden.

Aufgrund des hohen Anteils an 
Personalkosten in der Ambulanten 
Pflege ist die ergebnisorientierte Pla-
nung und Steuerung ein entschei-
dender Faktor für den wirtschaft-

lichen Erfolg eines Pflegedienstes. 
Dennoch ist es von dieser Erkenntnis 
bis zur Umsetzung in der täglichen 
Arbeit in vielen Stationen ein langer, 
aber wichtiger Weg.

Konsequente Steuerung des  
Personaleinsatzes

Der Gesetzgeber hat bei Erstellung 
der Leistungskataloge den Entgelten 
eine Mischkalkulation zu Grunde 
gelegt. Bei aufwendigen Einsätzen 
sind die Kosten oft nicht vollständig 
durch die Entgelte der jeweiligen Leis-
tungskomplexe gedeckt. Dafür lässt 
sich dies bei weniger aufwendigen 
Einsätzen in Teilen ausgleichen. Nur 
durch konsequente Steuerung des 
Personaleinsatzes kann diese Misch-
kalkulation in der Leistungserbrin-
gung erfolgreich funktionieren. Bei 
der Umsetzung der ergebnisorien-

tierten Planung und Steuerung wer-
den folgende Schritte durchlaufen 
(siehe Grafik):
ee Ergebnisorientierte 

Auftragsklärung
ee Ergebnisorientierte 

Leistungsplanung
ee Ergebnisorientierte 

Tourenplanung
ee Soll-Ist-Vergleich

Verfügbare Zeit bedarfsgerecht 
verteilen

Im Rahmen der ergebnisorientier-
ten Planung und Steuerung wird 
nicht die rechnerisch zur Verfügung 
stehende Zeit pro Einzelkunden zu 
Grunde gelegt, sondern auf Basis ei-
ner Gesamtbetrachtung die verfüg-
bare Zeit individuell zugeteilt. Ziel 
ist es, die zur Verfügung stehende 
Einsatzzeit der Pflegekräfte bedarfs- 

gerecht auf die vorhandenen Kunden 
zu verteilen. Dies geschieht in allen 
Planungsbereichen unter Beachtung 
der Vollkostendeckung. Denn das Er-
gebnis kann nur dann im positiven 
Bereich liegen, wenn mit den Umsät-
zen aller erbrachten Leistungen aus 
der Mischkalkulation sämtliche ent-
standenen Kosten abgedeckt werden. 
Dies setzt jedoch voraus, dass bereits 
vom ersten Kundenkontakt bis zur 
Leistungserbringung die Prinzipien 
der ergebnisorientierten Planung 
umgesetzt werden.

Kostendeckung bei auskömmlich 
verhandelten Stundensätzen

Bei dieser Vorgehensweise wird der 
oben genannten Mischkalkulation 
Rechnung getragen. Im Teilsystem 
der Vergütung nach Leistungskom-
plexen existieren nicht nur Patien-
ten, die einen hohen und mittleren 
Zeitbedarf haben, sondern auch Pa-
tienten, bei denen der Zeitbedarf 
unter dem durchschnittlichen Zeit-
bedarf liegt. Im Teilsystem der Zeit-
vergütung sind die Steuerungsme-
chanismen stark eingeschränkt, eine 
Minute ist hier eine Minute. Somit 
kann nur bei auskömmlich verhan-
delten Stundensätzen eine Kosten-
deckung erreicht werden. Wurde ein 
nicht kostendeckender Stundensatz 
mit den Kostenträgern verhandelt, 
so ist die Wirtschaftlichkeit nicht ge-
währleistet. Unter anderem deshalb 
muss jede Einrichtung Ihre vollkos-
tendeckenden Stundensätze kennen 
und korrekt ermitteln!

Ausblick auf die Serie

In unserer Artikelserie werden wir 
in den nächsten Wochen die einzel-
nen Schritte der ergebnisorientierten 
Planung und Steuerung im Detail be-
leuchten. Wir hoffen, dass wir Ihnen 
somit wichtige Impulse für Ihre täg-
liche Arbeit liefern können.

 e Roman Tillmann ist geschäfts-
führender Partner und Christo-
pher Floßbach Senior Berater bei 
der rosenbaum nagy unterneh-
mensberatung GmbH.

Pflegereform

Regelungen zur 24-Stunden-Pflege durch ausländische Pflegekräfte bleiben aus
Berlin // Das aktuelle Pflegereform-
vorhaben des Bundesgesundheits-
ministers stößt auf viel Kritik (siehe 
auch Seite 2). Die Pflegehilfe für Se-
nioren, die Arbeitskräfte für die Be-
treuung zuhause vor allem aus dem 
osteuropäischen Ausland vermittelt, 
sieht gravierende Lücken. „Zulasten 
der Pflegebedürftigen, ihren Angehö-
rigen und den ausländischen Arbeits-
kräften wurde erneut eine Gelegen-
heit versäumt, die Live-In-Betreuung 
auf für alle rechtlich solide Füße zu 
stellen“, erklärt Julius Kohlhoff, Ge-
schäftsführer der Pflegehilfe für Se-
nioren. 

Laut dem Bundesverband für 
häusliche Betreuung und Pflege 
(VHBP) brauche es hier Rechtssicher-
heit, dan die Mehrhewit der Betreu-
ungskräfte noch immer „schwarz“ ar-
beiten würden. Kohlhoff kennt das 
Problem: „Die Rechtslage und die 

Verwaltungsprozesse in Deutschland 
sind oft so kompliziert und langwie-
rig, dass Privatpersonen sich auf je-
den Fall professionelle Hilfe holen 
sollten, um nicht unversehens in die 
Illegalität abzurutschen.“

Finanzierungsmodellen für die 
Live-In-Betreuung gefordert

Bei der Finanzierung würden Live-
In-Betreuungskräfte auch unter dem 
neuen Pflegereformvorhaben vom 
Pflegesystem in Deutschland be-
nachteiligt. Während Altersheime 
und ambulante Pflegedienste die so-
genannte Pflegesachleistung nutzen 
können, stehe für die Pflege durch An-
gehörige und ausländische Betreu-
ungskräfte nur das ungefähr halb so 
hohe Pflegegeld zur Verfügung. „Die 
rund 300 000 Live-In-Betreuungs-
kräfte müssen trotzdem weiter direkt 

von den Familien finanziert werden. 
Das begünstigt nicht nur Schwarzar-
beit und Ausbeutung, sondern sorgt 
auch dafür, dass diese Betreuungs-
kräfte in keiner Statistik auftauchen 
und der Markt nur schwer zu überbli-
cken und letztlich auch zu regulieren 
ist“, kritisiert Kohloff. In vielen Fami-
lien müssten außerdem Angehörige 
ihr Berufsleben deutlich einschrän-
ken, um die häusliche Pflege zu über-
nehmen, da eine ausländische Be-
treuungskraft nicht finanzierbar sei 
und ein Pflegeheim ebenfalls nicht in 
Frage komme. Kohlhoff fordert daher 
einen entsprechenden Zugang zu För-
derungen der Pflegeversicherung.

Mehrbetrag zum Pflegegeld  
erher symbolisch

Angehörige und Pflegebedürftige 
würden in der Pflegereform weiter-

hin im Stich gelassen findet Markus 
Küffel, Geschäftsführer der Pflege zu 
Hause Küffel GmbH. „Erstmals wer-
den in dieser Reform auch Leistun-
gen für die sogenannte 24-Stunden-
Pflege gewährt – allerdings ist dieser 
Mehrbetrag zum Pflegegeld eher von 
symbolischem Charakter“, merkt Küf-
fel an. Ein individueller Geldbetrag 
je nach Pflegegrad würde aus sei-
ner Sicht „allen gerecht werden“. Die 
Selbstbestimmung und die individu-
ellen Wünsche der Pflegebedürftigen 
würden so erhalten bleiben. „Pflege 
und Betreuung ist nicht nur Thema 
der professionellen Pflege, sondern 
insbesondere auch ein gesellschaft-
liches Thema, bei dem vor allem die 
Pflege durch Angehörige und Laien-
pflegekräfte zum Beispiel aus Osteu-
ropa nicht außer Acht gelassen wer-
den darf“, so der Geschäftsführer des 
Vermittlungsunternehmens.  (ck )

AMBULANTE DIENSTE
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Modell einer ergebnisorientierten Planung und Steuerung Grafik: rosenbaum nagy/Vincentz Network

Mitarbeiter

Routenplan-
optimierung

Tourenoptimierung

Dienstplan

EinsatzpläneArbeitszeiterfassung

Leistungserbringung/-erfassung

Ergebnisorientierte Steuerung und Planung

Auftragsklärung

Strukturierte
Kundengespräche

Kundenanfrage

Abrechnung

Arbeitszeit-
konto

Soll-Ist-Vergleich

Ermittlung der
individuellen
Einsatzdauer

Rückschlüsse und Erkenntnisse
zur Erreichung der

Gesamtkostendeckung

Kein Abschluss / Vertragsbeendigung

Vereinbarungen

Leitungsplanung

Kostendeckende
Besuchs- und

Einsatzplanung

Pflegedienstleitung

Täglich
es G

esp
räch

 (telefon
isch

) d
u

rch
 PD

L

Fe
ed

b
ac

k 
/ 

Rü
ck

m
el

d
u

n
g 

d
u

rc
h

 M
it

ar
b

ei
te

r



AUSGAB E 24  //  11.6.2021

KONFERENZEN

TOP-Thema: IPReG! 

KAI Management Konferenz
Ihr Treffpunkt rund um das Management  
der außerklinischen Intensivpflege!

15. und 16. Juni 2021 | Digital 

Was bringt das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz?

Diskutieren Sie die Auswirkungen mit den Expert:Innen der Branche: 
Prof. Ronald Richter, Anja Hoffmann,  
Sascha Iffland, Dr. Oliver Stegemann

www.entscheiderkonferenz.de

Jetzt als  

Online-Konferenz: 

Einfach. Digital.  

Interaktiv!

Sachsen-Anhalt

Förderaufruf zur Quartierentwicklung
Magdeburg // Einen hohen Zuspruch 
erzielte der Förderaufruf „Miteinan-
der—für ein lebenswertes Quartier“ 
2021 der Beratungsstelle zur kommu-
nalen Quartiersentwicklung in Sach-
sen-Anhalt (BEQISA) . Insgesamt gin-
gen 49 Anträge aus allen Landkreisen 
und kreisfreien Städten Sachsen-An-
halts ein, mit einem Fördervolumen, 
welches das Dreifache der zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel aus-
macht.

Die Förderung kleinteiliger Ein-
zelvorhaben und Maßnahmen soll 
der Verbesserung des Wohnens und 
der Wohnumgebung, der Versorgung, 
der sozialen Infrastruktur, der Tech-
nik/Digitalisierung im Alter und des 
Zusammenlebens der Menschen al-
ler Generationen beitragen. Kom-
munen, Träger sozialer Dienste oder 
Bürgerinitiativen stünden bereits 
heute vielerorts vor der Herausfor-
derung, Entwicklungen wie Bevölke-
rungsrückgang, Alterung, steigender 
Bedarf an Gesundheitsdienstleis-
tungen, Verschlechterung der Infra-
struktur und Erwerbsmöglichkeiten 
mit lokal zugeschnittenen Lösungen 
zu begegnen, heißt es aus dem Ge-
sundheitsministerium Landes.

Förderanträge aus verschiedenen 
Bereichen eingereicht

Die BEQISA unterstützt seit 2019 
Landkreise, kreisfreie Städte, Kom-
munen und Gemeinden in Zusam-
menarbeit mit regionalen und über-
regionalen Akteuren, indem sie diese 
vernetzt und fördert. Vereine stell-
ten 18 Anträge, Kommunen neun 

Anträge, Wohlfahrts– und Sozialver-
bände neun Anträge, Verbände, Wirt-
schaftsunternehmen fünf Anträge, 
Wohnwirtschaften drei Anträge und 
Stiftung einen Antrag. Eine unab-
hängige Fachjury befürwortete die 
Förderung von insgesamt 20 Anträ-
gen. Für Einzelprojekte steht eine För-
dersumme bis max. 20 000 Euro zur 
Verfügung.

Gemeinsam mit den Förderpro-
jekten plant BEQISA am 21. Oktober 
2021 einen Fachtag zum Austausch 
der Projekte „Miteinander - für ein le-
benswertes Quartier“.

„Im Koalitionsvertrag ist veran-
kert, dass in der ambulanten Pflege 
bedarfsgerechte, kleinteilige Versor-
gungsangebote vor Ort entstehen, 
die individuelle Pflegemixe ermög-
lichen“, hob Sachsen-Anhalts Sozial-
ministerin Petra Grimm-Benne (SPD) 
hervor. So solle den hohen Zuwachs-
raten von stationär versorgten Pfle-
gebedürftigen entgegengewirkt und 
gleichzeitig pflegende Angehörige 
entlastet werden.

„Sachsen-Anhalt braucht sich 
in punkto innovativer Quartierent-
wicklungen, die von großem Enga-
gement vieler Beteiligter zeugen, 
nicht zu verstecken“, lobte Grimm-
Benne. Das Spektrum reicht von ei-
ner „Dorfkümmerin“ in Elbe-Parey 
(Jerichower Land) über ein Quartier 
im denkmalgeschützten Hof in Mer-
seburg (Saalekreis) bis hin zur selb-
storganisierten „Human-WG“ in 
Schönebeck (Salzlandkreis). (ck)

 e Weitere Informationen zur För-
derung unter beqisa.de.

Auswirkungen der Pflegereform auf die ambulante Pflege

Pflege soll ein bisschen verordnen dürfen
Laut der neuen Pflegereform sollen Pflegekräfte künftig Hilfsmittel verordnen und ei-

genständige Entscheidungen in der häuslichen Pflege treffen können. Unternehmensbe-

rater Andreas Heiber sieht hier eher ein Armutszeugnis als eine wirkliche Aufwertung.

Von Andreas Heiber 

Bielefeld // Die in Bruchstücken um-
gesetzten Reformbemühungen zur 
Pflege führen im SGB V einige Punkte 
neu ein: so sollen (als ein Ergebnis der 
Konzertierten Aktion Pflege – KAP) 
nun gut ausgebildete Pflegefach-
kräfte mehr Verantwortung im Rah-
men der Häuslichen Krankenpflege 
übernehmen. 

Was sich erst gut anhört, sieht im 
Detail anders aus: Der gemeinsame 
Bundesausschuss regelt in der HKP-
Richtlinie, in welchem Umfang und 
bei welchen Leistungen im Rahmen 
eines vertragsärztlich festgestellten 
Verordnungsrahmens die Fachkräfte 
selbst über die erforderliche Häu-
figkeit und Dauer entscheiden dür-
fen und wie die Kommunikation da-
rüber mit den Ärzten erfolgen soll. 
Dazu müssen auch die Anforderun-
gen an die Pflegefachkräfte in der 
Bundesrahmenempfehlung nach  
§ 132a definiert werden, genauso wie 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Wirtschaftlichkeit der in diesem Rah-
men erbrachten Leistungen. 

Auch muss gleichzeitig evaluiert 
werden, wie hoch der Umfang und 
die Kosten der auf diesem Weg er-
brachten Leistungen ist.

Klarer wird es, wenn man sich 
die Gesetzesbegründung dazu durch-
liest: die Pflegefachkräfte sollen nicht 
die Leistungen selbst allein verord-
nen, sondern im Rahmen einer so-
genannten „Blankoverordnung“ le-
diglich den Umfang und die Dauer 
der Leistung bestimmen. Folgende 
Leistungen werden als „insbeson-
dere geeignet“ vom Gesetzgeber be-
nannt: „Positionswechsel zur De-
kubitusbehandlung sowie An- und 
Ausziehen von ärztlich verordneten 
Kompressionsstrümpfen/-strumpf-
hosen, Anlegen oder Abnehmen ei-
nes Kompressionsverbandes“.

Modellvorhaben erzwingen

Das hört sich auch für Nichtfachleute 
nach einer massiven Aufwertung der 
Pflege an! Als ob diese Pseudoverord-
nungskompetenz innerhalb des Rah-
mens, den die Ärzte vorher definiert 
haben, tatsächlich zur Aufwertung 
des Pflegeberufes beitragen würde. 
Wie übrigens der Gesetzgeber in-
zwischen die Bereitschaft der Ärzte-
schaft bewertet, etwas von ihren Auf-
gaben abzugeben, kann man an dem 
neu eingeführten § 64d ablesen: hier 
geht es um die verpflichtende Durch-
führung von Modellvorhaben zur 

Übertragung ärztlicher Tätigkeiten, 
bei denen es sich um eine selbstän-
dige Ausübung von Heilkunde han-
delt, an Pflegefachkräfte. 

Es gibt bereits eine rechtliche Re-
gelung zur Durchführung solcher 
Modellversuche, von denen nach 
Aussage des Gesetzgebers trotz der 
Vereinbarungen im Rahmen der 
KAP bisher kaum Gebrauch gemacht 
wurde. Nun will der Gesetzgeber mit 
dieser Regelung eine Umsetzung er-
zwingen, zumindest ein Modell-
projekt in jedem Bundesland, dabei 
müssen die Vorhaben aber spätes-
tens 2023 beginnen und sind auf vier 
Jahre befristet.

Bei allem Verständnis für die Be-
mühungen, den Pflegeberuf aufzu-
werten: diese gesetzlichen Regelun-
gen sind ein Armutszeugnis und 
zeigen nur auf, dass die Ärzte auch 
weiterhin kaum etwas von ihrer Ver-
ordnungsmacht abgeben müssen. 
Dabei wäre der ambulanten Pflege 
schon sehr geholfen, wenn die Ärzte 
wenigstens ihre vertraglich definier-
ten und verpflichtenden Aufgaben 
im Rahmen der Häuslichen Kranken-
pflege wahrnehmen würden. Denn 
sie sind nicht nur für die Diagnostik 
und Therapie verantwortlich, son-
dern auch für die Koordination der 

Leistungserbringer und vor allem für 
die dauerhafte Sicherstellung der Ver-
sorgung. Aber wenn beispielsweise 
zum berüchtigten Quartalswechsel 
nicht die Pflegedienste die Arztpra-
xen daran erinnern, welche Verord-
nungen alle auslaufen, würden viele 
Patienten von heute auf morgen von 
den Arztpraxen vergessen werden. 

Obwohl die Pflegedienste oftmals 
die Arbeit und hier insbesondere die 
Wiedervorlage der Praxisassistenten 
übernehmen, sind die Praxisassisten-
ten oft nicht nur genervt, sondern 
auch noch ärgerlich über die schein-
bar zusätzliche Arbeit, die der Pflege-
dienst da bringt. Nur würden Patien-
ten zu Schaden kommen, wenn die 
Pflege mal das macht, wofür sie be-
auftragt wurde: eine Leistung bis zu 
einem gewissen Zeitpunkt zu erbrin-
gen und dann auf den nächsten Auf-
trag zu warten. 

Übergangspflege im Krankenhaus

Ein weiterer Punkt im SGB V führt 
eine neue Leistung „Übergangspflege 
im Krankenhaus“ ein (§ 39e). Wenn 
nach der abgeschlossenen Kranken-
hausbehandlung eine ambulante 
Versorgung oder auch eine Kurzzeit-
pflege noch nicht ausreicht, kann 
das Krankenhaus bis zu zehn Tage 
die weitere Versorgung übernehmen. 

Einerseits kann hier die ambu-
lante, aber auch die Kurzzeitpflege et-
was entlastet werden von „blutigen“ 

Entlassungen, die sonst spontan nach 
Hause entlassen oder in die Kurzzeit-
pflege geschickt wurden. Und hier 
entsteht für die Krankenhäuser eine 
neue Abrechnungsmöglichkeit, los-
gelöst vom Fallpauschalensystem. 
Trotzdem wird diese Regelung die 
Anschlussversorgung verbessern, 
weil die Patienten dann stabiler aus 
dem Krankenhaus entlassen werden.
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// Diese gesetzlichen 
Regelungen sind ein 
Armutszeugnis und 
zeigen nur auf, dass die 
Ärzte auch weiterhin 
kaum etwas von ihrer 
Verordnungsmacht ab-
geben müssen. //
Andreas Heiber
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Elektro-Fahrzeuge im Pflegedienst

Vor dem Wechsel Zuschüsse prüfen
Immer häufiger nutzen Pflegedienste Elektrofahrzeuge. Gerade für relativ kurze Strecken 

in einem festen Einzugsgebiet haben sie Vorteile. Worauf man im Vorfeld eines Kaufs 

oder Leasing achten sollte, erläutert Steuerexpertin Monika Bohmann-Laing.

Von Monika Bohmann-Laing

Garrel // Alle Kosten, die dem Un-
ternehmen durch die Fahrten und 
Fahrzeuge entstehen, sind Betriebs-
ausgaben. Zuschüsse für die An-
schaffung sind als Einnahmen da-
gegen zuzurechnen oder mindern 
die Anschaffungskosten. Wenn die 
Mitarbeiter:innen diese auch zur pri-
vaten Nutzung verwenden dürfen, ist 
dies lohnsteuer- und sozialversiche-
rungspflichtig. Doch was bedeutet 
dies konkret in der Praxis und wel-
che Voraussetzungen müssen ge-
schaffen und welche Regelungen ge-
troffen werden?.

Nutzung der Fahrzeuge nur für 
die Pflege-Touren

Werden die Autos nur für die Fahr-
ten zum Patienten genutzt und gibt 
es einen zentralen Parkplatz, werden 
die Fahrzeuge dort zum Dienstbeginn 
abgeholt und nach der Tour wieder 
abgestellt. Die Installation von La-
desäulen kann häufig am Parkplatz 
erfolgen.

Wenn die private Nutzung der 
Fahrzeuge ausgeschlossen sein soll, 
muss dies auch im Rahmen des Ar-
beitsvertrags oder einer Betriebsver-
einbarung festgehalten werden. Wei-
terhin ist das Nutzungsverbot immer 
wieder zu prüfen: z.B. Vergleich der 
Kilometerstände im Rahmen der 
Tourenplanung, Abgabe der Fahr-
zeug-Schlüssel im Büro. Nur so ist si-
chergestellt, dass im Rahmen einer 
Sozialversicherungs- oder Lohnsteu-
erprüfung kein geldwerter Vorteil an-
gesetzt wird.

Überlassung der Fahrzeuge auch 
für private Fahrten

Dürfen Mitarbeiter die Elektrofahr-
zeuge auch für private Fahrten nut-
zen, hat dies für Arbeitnehmer häufig 
mehrere Vorteile: Wegezeit und Kos-
ten für die Fahrt zum Pflegedienst 
entfallen – die Tour kann direkt von 
Zuhause gestartet werden. Häufig 
braucht der Arbeitnehmer kein wei-
teres Auto und der Dienstwagen wird 
als Benefit gesehen, denn die Kosten 
trägt der Arbeitgeber – und die Be-
steuerung des geldwerten Vorteils ist 
günstiger als bei normalen Kfz.

So wird für reine Elektrofahr-
zeuge (oder andere emissionsfreie 
Fahrzeuge), dessen Bruttolistenpreis 
60 000 Euro nicht überschreitet, für 
die Anwendung der Ein-Prozent-Me-
thode der Bruttolistenpreis um 75 
Prozent reduziert. 

Für einen Pflegedienst hat dies 
folgende Vorteile:
ee Erhöhung der Arbeitgeberattrak-

tivität – über die Darstellung als 
moderner umweltbewusster Ar-
beitgeber.

ee Verbesserte und günstigere Tou-
renplanung, wenn die Mitarbei-
ter direkt von zu Hause starten 
können.

ee Es braucht keinen zentralen Park-
platz – oder es spart Ärger mit der 
Nachbarschaft.

ee Einfache Werbung für den Pfle-
gedienst, wenn die Fahrzeuge at-
traktiv beschriftet werden.

Jedoch muss beim Arbeitneh-
mer eine Möglichkeit zum Laden 
des Fahrzeugs bestehen. Überlässt 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
eine Wallbox oder wird der Erwerb 
einer Ladeeinrichtung zusätzlich 
zum ohnehin vereinbarten Arbeits-
lohn bezuschusst, kann dies sozialab-
gabenfrei mit 25 Prozent pauschal be-
steuert werden. 

Die folgenden Stromaufladekos-
ten können vom berechneten geld-
werten Vorteil der Kfz-Nutzung ab-
gezogen werden:
ee 30 Euro für Elektrofahrzeuge, 

wenn beim Arbeitgeber eine La-
demöglichkeit besteht.

ee 70 Euro , wenn der Arbeitgeber 
keine Ladeeinrichtung bereitstellt.

Für Hybridfahrzeuge gelten diese 
Sätze: 35 Euro ohne Lademöglichkeit 
beim Arbeitgeber, 15 Euro mit Lade-
möglichkeit. 

Alternativ können diese Beträge 
steuerfrei erstattet werden. Nutzt 
der Arbeitnehmer ein privates Elek-
tro- oder Hybridauto und tankt dieses 
kostenfrei bei der betrieblichen Lade-
station, bleibt dieser Vorteil steuer- 
und sozialversicherungsfrei.

 e Steuerberaterin Monika Boh-
mann-Laing ist Geschäfts-
führerin der Bohmann-Laing 
Steuerberatungsgesellschaft. 
bohmann-laing.de; info@boh-
mann-laing.de

Elektrofahrzeuge werden dank Förderung immer beliebter. Foto: AdobeStock/A_Bruno

PRAXIS-TIPPS

 > Prüfen Sie, ob für die Anschaf-
fung von Kfz und Ladeeinrich-
tungen Zuschüsse möglich 
sind.

 > Regeln Sie die private Nutzung 
durch die Mitarbeiter.

 > Nutzen Sie die Fahrzeuge als 
attraktive Werbefläche.

Modellprojekt

Gemeindeschwestern auch in Bayern
München // Bayerns Gesundheits- 
und Pflegeminister Klaus Holetschek 
will sich verstärkt für die häusliche 
Pflege im ländlichen Raum einsetzen. 
Der Minister betonte am 2. Juni an-
lässlich eines Pressegesprächs zum 
Modellprojekt Gemeindeschwes-
ter Oberer Frankenwald. „Der ganz 
überwiegende Teil der Menschen 
möchte möglichst lange im eigenen 
Zuhause bleiben. Um das zu ermögli-
chen, müssen wir belastbare Versor-
gungsstrukturen bereithalten – auch 
im ländlichen Raum – und die Pflege 
im häuslichen Bereich stärken“ sagte 
Holetschek-

Start beim BRK Kronach

Holetschek ergänzte: „Wir wollen 
passgenaue Angebote schaffen und 
Versorgungslücken schließen. Dafür 
braucht es tragfähige Konzepte in den 
Kommunen vor Ort.“ Gefördert wird 
das Modellprojekt einschließlich der 
wissenschaftlichen Begleitung mit 
über 274 000 Euro.

Die Gemeindeschwestern des 
Kreisverbands Kronach des Bayeri-
schen Roten Kreuzes sollen ihre Tä-
tigkeit am 1. Juli 2021 aufnehmen. Ab 
dann können sich insbesondere Pflege- 

bedürftige sowie ihre Angehörigen 
mit Beratungs- und Unterstützungs-
anfragen telefonisch, digital oder per-
sönlich an die Gemeindeschwestern 
wenden. Sie unterstützen bei indivi-
duellen Lösungen, um die Lebensqua-
lität der pflegebedürftigen Menschen 
am Heimatort zu erhalten. 

Geplant für andere Kommunen

So vermitteln sie zum Beispiel  
Alltagshilfen, hauswirtschaftliche 
Dienste und Schulungen. Die Ge-
meindeschwestern agieren aber auch 
als Netzwerkmanagerinnen und Hel-
ferinnen und sollen für den Aufbau 
und die Stärkung des ehrenamtlichen 
Engagements in der Region vor Ort 
sorgen.

Der Minister erläuterte: „Das Pro-
jekt dient der Etablierung eines trag-
fähigen Konzepts, das dann auch in 
anderen Kommunen umgesetzt wer-
den kann. Hiervon kann besonders 
der ländliche Raum profitieren. Denn 
dort gibt es häufig ein weniger stark 
ausgebautes Netz an pflegerischen 
und medizinischen Einrichtungen. 
Gleichzeitig ist aber klar: Der Bedarf 
für solche Hilfsangebote wird überall 
weiter zunehmen.“ (ck)

Beschluss der Bürgerschaft

Freies Parken für Bremer Pflegedienste 
Bremen // Die rot-grün-rote Re-
gierungskoalition in Bremen hat 
sich am 1. Juni auf einunbürokra-
tisches Sonderparkrecht für ambu-
lante Pflegedienstleister geeinigt. 
Pfleger:innen können während ih-
rer ambulanten Einsätze nicht nur 
im eingeschränkten Halteverbot, in 
verkehrsberuhigten Zonen, in Zo-
nenhalteverboten, Anwohnerpark-
gebieten, verkehrsberuhigten Be-
reichen sondern auch kostenfrei auf 

von der Stadt verwalteten Parkflä-
chen mit Parkautomaten oder Park-
uhren stehen. Den städtischen De-
putationen für Soziales, Jugend und 
Integration und für Mobilität, Bau 
und Stadtentwicklung soll sechs Mo-
nate nach Beschlussfassung über die 
Umsetzung berichtet werden. (ck)

 e Bremische Bürgerschaft, Be-
schlussprotokoll Nr. 20/223 S – 
20/234 S

Pflegedienst Bruderhaus

Spendenaufruf für neues Fahrzeug
Ravensburg // Der Pflegedienst Bru-
derhaus Ravensburg hat zusammen 
mit der VR Bank Ravensburg-Wein-
garten ein Crowdfunding-Projekt 
gestartet, meldet das Ravensburger 
Wochenblatt. Die Bank will dem Pfle-
gedienst die Hälfte des Kaufpreises 
für ein im Juli 2021 endendes Lea-
singfahrzeug erstatten, wenn es die-
sem gelingt, mindestens 26 Spen-

dende zu jeweils 50 Euro zufinden. 
„Eine unbefristete Übernahme des 
Fahrzeuges in den Fuhrpark der Stif-
tung Bruderhaus ist unverzichtbar“, 
heißt es in der Begründung zu dieser 
ungewöhnlichen Kampagne. (ck)

 e vrbank-rv-wgt.viele-schaffen-
mehr.de/fahrzeug-ambulante-
pflege

Forderungen für eine selbstbestimmte Pflege

Westerfellhaus wünscht sich Lösungen für die „24-Stunden-Pflege“
Berlin // Der Pflegebevollmächtigte 
der Bundesregierung, Andreas Wes-
terfellhaus, hat am 17. Mai für Re-
formen in der Pflege eine Reihe an 
Vorschlägen gemacht. Bei der Vor-
stellung seiner „Forderungen für 
eine selbstbestimmte Pflege“ sprach 
er sich unter anderem dafür aus, die 
„24-Stunden-Pflege“, meist von ost-
europäischen Frauen erbracht, ge-
setzlich zu regeln. „Was viele nicht 
wahrhaben wollen: Es bestehen er-
hebliche rechtliche Risiken bis hin zur 
Strafbarkeit. Daher muss die 24-Stun-

den-Betreuung rechtssicher ausge-
staltet werden.“ Westerfellhaus for-
derte zudem eine angemessene 
Bezahlung der Fachkräfte und bes-
sere Arbeitsbedingungen durch faire 
Tarifverträge und eine effektivere In-
teressenvertretung durch Pflegekam-
mern (siehe auch Seite 10). 

Auch sollte die Familienpflege-
zeit durch eine Geldleistung ergänzt 
werden, sagte er. Der Beauftragte 
betonte, zu einer selbstbestimmten 
Pflege gehöre vor allem, die Würde 
der Betroffenen zu schützen. Es 

müsse jene Pflege sichergestellt und 
auch finanziert werden, die der Ein-
zelne sich wünsche. Pflegebedürf-
tige sollten in Zukunft bei häuslicher 
Pflege Anspruch auf zwei Budgets ha-
ben – ein Pflege- und ein Entlastungs-
budget, erklärte Westerfellhaus.

Rechte und Pflichten regeln

Der Verbraucherschutz in der ambu-
lanten Pflege lasse die Pflegebedürf-
tigen und ihre Angehörigen zu oft 
im Regen stehen. „Da es häufig nicht 

einfach ist, einen neuen Pflegedienst 
zu finden, haben viele Pflegebedürf-
tige Bedenken, Wünsche oder sogar 
Beschwerden anzusprechen. Zudem 
sind vertragliche Rechte und Pflich-
ten nicht klar genug geregelt. Hier be-
darf es gesetzlicher Nachbesserun-
gen“, so Westerfellhaus. 

Schließlich warb er für die Ein-
führung eines sozialen Pflichtdiens-
tes für junge Menschen. Ein solches 
Engagement könne „große gesell-
schaftliche Effekte haben“, auch in 
der Pflege. Zwar habe sich das beste-

hende Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
bewährt, sagte Westerfellhaus. Doch 
sei es gut und richtig, eine öffentli-
che Debatte darüber zu führen, ob 
aus dem FSJ ein Pflichtdienst werden 
könne: „Diese Diskussion sollten wir 
uns leisten.“ Ein solcher verpflichten-
der Dienst wäre ein guter Weg dazu, 
die sozialen Tätigkeitsfelder stärker 
dahin zu rücken, wo sie hingehörten: 
nämlich in die Mitte der Gesellschaft. 
 (ck)

 e pflegebevollmaechtigter.de
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Tagespfl ege
Was ändert sich bei der neuen Generation von Tagespfl egen?

Das Angebot „Tagespfl ege“ profi tiert von gestiegenen Leistungen und er-
höhter Nachfrage. Doch wie ist es um neue Tagespfl ege-Konzepte bestellt? 
Lassen sich individuellere Angebote im Rahmen von Quartierskonzepten 
realisieren? Welche neuen Hygieneanforderungen sind seit der Corona-
Pandemie zu beachten? Der Autor analysiert die aktuelle Situation, stellt 
mögliche Konsequenzen und Chancen für die wirtschaftlich gesicherte Zu-
kunft vor. Er vermittelt Impulse und praxisnahe Hilfen zum Aufbau und 
Betrieb einer Tagespfl egeeinrichtung. Von den gesetzlichen Vorgaben bis zu organisatorischen 
und fachlichen Anforderungen.

  Udo Winter: Tagespfl ege planen und entwickeln. Die neue Generation.
Vincentz Network, Hannover, 2021, 128 Seiten, 44,90 Euro

Gesellschaft
„So alt werden – möchten Sie das?“

Jedes zweite Kind, das heute in unseren Breitengraden geboren wird, hat die 
Chance, 100 Jahre alt zu werden. Das haben Wissenschaftler:innen berech-
net. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Wie muss sich das System
verändern, damit die Lebensqualität  älterer Menschen gesichert werden 
kann? Die Autorin hat Berufsgruppen von A bis Z befragt, wie sie sich ihre 
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Fokus-Kongress für digitale 
Pflege

Die Pflege in einer alternden Ge-
sellschaft lässt sich nur mit digi-
talen Hilfsmitteln sicherstellen. 
Welche Apps, Tools und Dienste 
die Zukunft der Pflege ausma-
chen, thematisiert der Digital 
Care Summit – ein virtueller Kon-
gress für den Austausch zwischen 
Leistungserbringern im Pflege-
wesen, Krankenkassen, Start-ups 
und Verbänden. Unter dem Motto 
„Die Zukunft der Pflege ist digi-
tal“ stellt der Digital Care Sum-
mit die Digitalisierung der Pflege 
am 17. Juni 2021 in den Mittel-
punkt eines ganztägigen Online- 
Kongresses. Unter der Doppel-
Schirmherrschaft von Andreas 
Westerfellhaus, Pflegebevoll-
mächtigter der Bundesregierung 
und Anja Karliczek, Bundesminis-
terin für Bildung und Forschung, 
diskutieren Teilnehmende den 
Status quo und die Zukunft digi-
taler Pflegeanwendungen, Pro-
dukte und Services. Auf dem Pro-
gramm des Digital Care Summit 
stehen Roboter und intelligente 
Sensoren ebenso wie Cyber- 
sicherheit, die ePatientenakte, 
digitale Pflegeassistenten und 
nützliche Webanwendungen.  
digitalcaresummit.de

Neuer Podcast über das  
Arbeiten in der Pflege

Noventicare hat seinen neuen 
Pflege-Podcast „Passierte Kost –
Pflegethemen mundgerecht an-
gereicht“ gestartet. Der Podcast 
zeichnet ein differenziertes und 
vor allem lebensnahes Bild von 
Pflegeberufen, teilt das Unter-
nehmen mit. Damit will Noventi-
care der öffentlich oft einseitigen 
Pflege-Berichterstattung Beiträge 
entgegensetzen, die stärker die 
lebendigen und praktischen Sei-
ten der Pflege betonen. Alle zwei 
Wochen erscheint montags eine 
neue Folge, die u. a. auf den Stre-
aming-Plattformen Apple Pod-
casts, Spotify, Google Podcasts, 
Amazon Music sowie YouTube 
verfügbar ist. Die beiden Protago-
nisten Philip Winkens und Sören 
Mura bringen eine langjährige Be-
rufserfahrung aus der Pflege mit. 
noventicare.de

Softwarebasierte Pflegedokumentation

Die Bewohner professionell betreuen
Noch ist die Digitalisierung in der Altenpflege ausbaufähig. 

Softwarebasierte Techniken und Tools tragen allerdings 

wesentlich dazu bei, Pflegekräfte zu entlasten und die Ver-

sorgungsqualität der Bewohner zu verbessern.

Von Oliver Theißen

Hamburg // In zahlreichen Branchen 
ist die Digitalisierung auf dem Vor-
marsch und Softwarelösungen er-
leichtern und optimieren den Ar-
beitsalltag. Auch in der Pflege tragen 
softwarebasierte Techniken und 
Tools wesentlich dazu bei, die Pfle-
gekräfte zu entlasten und die Versor-
gungsqualität der Bewohner zu ver-
bessern. Das betrifft insbesondere 
die vom Gesetzgeber vorgeschrie-
bene lückenlose Pflegedokumenta-
tion, mit der in einer digitalen Be-
wohnerakte alle pflegerelevanten 
Informationen zentral erfasst, ver-
waltet und gesteuert werden kön-
nen. Die Pflegesoftware macht eine 
handschriftliche Dokumentation 
überflüssig, woraus sich eine Vielzahl 
von Vorteilen für den Arbeitsalltag in 
der Pflege ergeben. 

Softwaretools nutzen in der 
Pflege lediglich 30 bis 40 Prozent

Auch, wenn die elektronische Pfle-
gedokumentation für Ärzte und 
Pflegekräfte eine Entlastung be-
deutet, ist sie längst nicht in allen 
Einrichtungen verbreitet und fin-
det häufig noch papiergestützt statt. 
Als mögliche Hindernisse werden in 
Umfragen häufig der hohe Zeitauf-
wand hinsichtlich der Einführung 
neuer Technik und Akzeptanzpro-
bleme bei älteren Beschäftigten 
angegeben. Auch Finanzierungs-
probleme erschweren häufig den 
Ausbau der Techniknutzung. Einer 
IGES-Studie zufolge, die das Bundes-
gesundheitsministerium in der ers-
ten Jahreshälfte 2020 im Rahmen 
des Pflegepersonalstärkungsgeset-
zes (PpSG) in Auftrag gegeben hat, 
nutzen lediglich 30 bis 40 Prozent 
der befragten Einrichtungen in der 
ambulanten und stationären Pflege 
Softwaretools in Pflege und Betreu-
ung. Der aktuelle Digitalisierungs-
stand in der ambulanten und statio-
nären Altenpflege ist demnach noch 
ausbaufähig. 

Die lückenlose Dokumentation 
ist seit den BGH-Urteilen von 1986 
und 1987 gesetzlich vorgeschrieben 
und umfasst eine Vielzahl von Infor-
mationen über die Bewohner. In der 
Regel enthält eine Pflegedokumen-
tation die Stammdaten und biografi-
sche Angaben der Bewohner, Pflegea-
namnese, Therapiemaßnahmen und 
Medikamentenplan, Pflegeplanung, 
Pflegebericht sowie Nachweise über 
die Durchführung von Pflegemaß-
nahmen. Durch die Verwendung der 
strukturierten Informationssamm-
lung (SIS) aus dem Strukturmodell 
lassen sich weitere Reduzierungen 
des Dokumentationsaufwandes erzie-
len. Hinzu kommen wichtige Zusatz-
angab wie die Wunddokumentation, 
Schmerzerfassung, Bilanzierungs- 
oder Trinkprotokoll. Die elektronische 
Pflegedokumentation macht es mög-
lich, all diese Pflegedaten zentral in der 
Bewohnerakte zu erfassen. 

Pflegekräfte haben jederzeit und 
von überall direkten Zugriff auf alle 
aktuellen Datensätze, seien es Be-
funde oder die Anordnung von Pfle-
gemaßnahmen. Durch die Arbeit mit 
mobilen Endgeräten, wie zum Bei-
spiel Tablets, ist es außerdem mög-
lich, Fotos während der Visite oder 
Pflege in die Dokumentation mit auf-
zunehmen 

Mehr Transparenz bei  
geringerem Fehlerrisiko

Durch das digitale Erfassen aller 
pflegerelevanten Daten minimiert 
sich nicht zuletzt auch das Fehlerri-
siko, da einerseits keine wichtigen In-
formationen durch schlecht lesbare 
Handschriften verloren gehen – an-
dererseits erfordert die Nutzung einer 
Pflegesoftware standardisierte For-
mulierungen für konkrete Maßnah-
men. In vielen Programmen sind be-
reits Formulierungshilfen integriert, 
die bei der Eingabe der Daten helfen. 
Die einheitliche Sprache verbessert 
zudem die Kommunikation und die 
Vergleichbarkeit pflegerischer Leis-
tungen und Handlungen bei der be-

reichsübergreifenden Nutzung und 
Verarbeitung der Pflegedaten. Bei 
einer neuen Einweisung oder einer 
Verlegung haben Ärzte und Pflege-
kräfte Zugriff auf wichtige Informa-
tionen zur Versorgung und können 
die digitale Bewohnerakte entspre-
chend weiterführen. 

Des Weiteren erfolgt die Pflegedo-
kumentation deutlich strukturierter, 
was sich unter anderem positiv auf 
Prüfungen durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen im Rah-
men der Qualitätsprüfung auswirkt.

Risiken besser abschätzen und 
Personalplanung gestalten

Im Hinblick auf den Gesundheits-
zustand der Bewohner ist es mit der 
Pflegesoftware auf Grundlage der 
umfassenden Pflegedaten in der Be-
wohnerakte des Weiteren möglich, 
Pflegeverläufe schneller zu erkennen 
oder vorherzusagen. Da ebenfalls In-
formationen wie Stürze, Inkontinenz 
oder Mangelernährung erfasst wer-
den, können zeitnah Zusammen-
hänge hergestellt und Risiken abge-
leitet werden. Ebenso lässt sich mit 
der elektronischen Pflegedokumen-
tation die Medikation verordnungs-
gerecht verabreichen. 

Die Daten aus dem System kön-
nen aber auch für andere Auswer-
tungen herangezogen werden und 
geben zum Beispiel Aufschluss über 
die Belegung der Einrichtung, den 
Personalstand oder den pflegeri-
schen Aufwand. Da die Pflegesoft-

ware mit einem Tool für die Dienst-
planung erweitert werden kann, ist 
die Auswertung weiterer Daten mög-
lich, wie etwa die Erfüllung der Fach-
kraftquote in allen Schichten, Über-
stunden, Arbeits- und Pausenzeiten. 
Das Erfassen betriebswirtschaftli-
cher Kennzahlen erleichtert zudem 
die Personal- und Finanzplanung.   

Die Implementierung einer di-
gitalen Pflegesoftware in den Alltag 
von Pflegeeinrichtungen ermöglicht 
eine bessere Organisation, Kontrolle 
und Planung der Pflegearbeit, op-
timiert den Informationsfluss, die 
Kommunikation des Personals und 
bietet mehr Transparenz. Das wirkt 
sich nicht zuletzt auch auf die Versor-
gungsqualität aus. 

Die im Rahmen einer Studie der 
Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) befragten Einrichtungen ga-
ben an, dass sich durch den Einsatz 
der elektronischen Pflegedokumenta-
tion Zeit und Zuwendung für die Be-
wohner erhöhen. 

Ein weiterer Vorteil: Die Arbeit 
mit digitalen Lösungen und mobi-
len Endgeräten kann den Pflegebe-
ruf für jüngere Menschen attraktiver 
machen – das ist angesichts des künf-
tigen Pflegenotstands ebenfalls nicht 
zu vernachlässigen. 

 e Der Autor ist Geschäftsführer 
der Standard Systeme GmbH  
in Hamburg. 
standardsysteme.de

Digitale Pflegesoftware ermöglicht im Alltag von Pflegeeinrichtungen eine bessere  

Organisation, Kontrolle und Planung der Pflegearbeit.  Foto: Werner Krüper

Kooperation von Saljol und Lindera

Ganzheitliche Beratung rund um Mobilität und Hilfsmittel
Maisach // Saljol, Hersteller inno-
vativer Hilfsmittel, und die Lindera 
GmbH, Spezialist für Data Science-
Lösungen, haben eine Kooperation 
beschlossen, heißt es in der Presse-
mitteilung. Mit einer individuellen 
Wohnumfeldberatung und einer Mo-
bilitätsanalyse per Smartphone wol-
len die Unternehmen Menschen mit 
Bewegungseinschränkungen eine 
ganzheitliche Beratung rund um 
Hilfsmittel, Mobilität und Sturzprä-
vention anbieten. Zentrale Anlauf-
stellen sind Partnerunternehmen aus 
dem Sanitätsfachhandel.

Im Alter steigt das Risiko von 
Stürzen und damit die Gefahr, dass 
die eigene Beweglichkeit dauerhaft 
beeinträchtigt bleibt. Rollatoren und 

andere Hilfsmittel zur Sturzpräven-
tion leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Lebensqualität von Menschen 
mit Bewegungseinschränkungen. 
Neue digitale Technologien wie die 
Mobilitätsanalyse des Berliner Unter-
nehmens Lindera können die Wirk-
samkeit solcher Hilfsmittel nicht nur 
verbessern, sondern auch belegen.

Grund genug für Saljol, mit Lin-
dera eine Kooperation einzugehen: 
„Wir möchten Menschen mit Bewe-
gungseinschränkungen zu einer bes-
seren Mobilität verhelfen“, sagt Sal-
jol-Geschäftsführer Thomas Appel. 
„Dafür entwickeln wir innovative 
Hilfsmittel. Darüber hinaus bilden 
wir zertifizierte Wohnumfeldberater 
aus, die Kundinnen und Kunden 

anhand der räumlichen Gegeben-
heiten zuhause oder in der Pflege-
einrichtung bei der Auswahl passen-
der Lösungen gezielt unterstützen“, 
so Appel. Die Kooperation mit Lin-
dera ermögliche es, den individuel-
len Mobilitätsgrad noch besser in 
die Beratung einzubeziehen und die 
Wirksamkeit von Hilfsmitteln zur 
Sturzprävention langfristig evidenz-
basiert zu evaluieren. Für die Lindera 
Mobilitätsanalyse genügt eine Vi-
deoaufnahme mit dem Smartphone: 
Mittels künstlicher Intelligenz ermit-
telt die App präzise das Sturzrisiko der 
betroffenen Person und liefert indivi-
duelle Handlungsempfehlungen. 

 e saljol.de, lindera.de

Broschüre der Deutschen Alzheimer Gesellschaft

Digitale Helfer richtig auswählen
Berlin // Digitale Helfer wie Navi-
gationssysteme, Erinnerungsfunk-
tionen auf dem Smartphone oder 
sensorgesteuerte Beleuchtung und 
Sicherheitsabschaltungen gehören 
zu unserem Alltag. Richtig einge-
setzt können sie auch Menschen mit 
Demenz dabei helfen, länger selbst-
bestimmt zu leben, und gleichzeitig 
die dafür notwendige Sicherheit er-
höhen. Eine neue Broschüre der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) 
informiert über die vielfältigen Mög-
lichkeiten, die digitale Anwendungen 
bieten. 

Allerdings gilt es bei der Auswahl 
der digitalen Helfer wie automati-
sche Herdabschaltung oder virtuelle 
Spieleangebot einiges zu beachten: 

Eignet sich das Produkt zum Einsatz 
in der eigenen Wohnung? Unter-
stützt es die Selbstständigkeit oder 
beeinträchtigt es sie? Wird die Würde 
der betroffenen Person gewahrt? 

Die neue Broschüre der DAlzG 
gibt Hilfestellungen bei der Aus-
wahl und Beurteilung der Produkte, 
die bereits im Handel erhältlich sind 
und regt zum Entwickeln eigener 
Lösungen an. 

 e Die Broschüre „Tablets, Senso-
ren & Co. Technische und digi-
tale Hilfen für das Leben mit De-
menz“, ist kostenlos erhältlich 
unter: shop.deutsche-alzheimer.
de/broschueren/


